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1 Problemstellung

Mit den Rentenreformen Anfang des letzten Jahrzehnts hat der Gesetzgeber 
der absehbaren Bevölkerungsalterung Rechnung getragen und einen Paradig-
menwechsel vollzogen – weg von der Vorstellung einer den Lebensstandard 
sichernden gesetzlichen Versorgung, hin zu einer Kombination von gesetzlicher 
Rente und ergänzender Privatvorsorge. Das schrittweise Absenken des gesetz-
lichen Versorgungsniveaus wurde notwendig, um den drohenden Anstieg des 
Beitragssatzes zur umlagefinanzierten Rentenversicherung zu begrenzen. Da-
bei musste der Gesetzgeber bereits zweimal nachsteuern, um seine selbstge-
steckten Reformziele einhalten zu können. Zum einen wurde der Nachhaltig-
keitsfaktor nachträglich in die Rentenanpassungsformel eingefügt, zum ande-
ren wird die Regelaltersgrenze seit 2012 bis zum Jahr 2031 schrittweise von  
65 Jahren auf 67 Jahre angehoben.

Obwohl sich an den demografischen Rahmenbedingungen und damit an der 
Begründung des eingeschlagenen Reformpfads nichts geändert hat, stehen 
erneut Forderungen nach einer grundlegenden Reform der Alterssicherung 
auf der politischen Agenda. Im Fokus derjenigen, die für eine Abkehr von dem 
gewählten Pfad votieren, stehen vor allem Zweifel an der Leistungsfähigkeit 
der Gesetzlichen Rentenversicherung. Die bevölkerungsweite Akzeptanz des 
Systems wird angesichts eines sinkenden Versorgungsniveaus infrage gestellt. 
Ein günstiges Arbeitsmarktumfeld und die daraus resultierende Entwicklung 
der Beitragseinnahmen scheint die Argumentation zugunsten eines Kurswech-
sels in der Rentenpolitik zu stützen. Aber auch im Lager derjenigen, die an dem 
bislang verfolgten Reformkurs festhalten wollen, keimen Zweifel, ob die be-
triebliche und private Altersvorsorge hinreichend Verbreitung finden, um dro-
hende Einbußen bei der gesetzlichen Versorgung kompensieren zu können. 
Hinter beiden Argumentationslinien steht die Befürchtung einer künftig stark 
steigenden Armutsgefährdung im Alter.

Entsprechend breit fächern die im politischen Raum gehandelten Reformvor-
schläge auf. Sie reichen von der allgemeinen Anhebung des Sicherungsniveaus 
über partielle Eingriffe zugunsten vermeintlich unterprivilegierter Gruppen 
(solidarische Lebensleistungsrente) bis hin zum Umbau ergänzender betrieb-
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licher oder privater Vorsorgesysteme. Damit in dieser Gemengelage einzelne 
Vorschläge eingeordnet und bewertet werden können, gilt es zunächst, eine 
Orientierung in dem komplexen Problemfeld zu geben. Aufbauend auf der 
demografischen Entwicklung wird dazu die Systematik der Altersvorsorge und 
Armutsprävention in Deutschland dargestellt (Kapitel 2). In Kapitel 3 und 4 
werden anhand systemrelevanter Parameter mögliche Handlungsoptionen 
für einzelne Säulen der Altersvorsorge, insbesondere aber für die Gesetzliche 
Rentenversicherung identifiziert und aktuelle Vorschläge bewertet. Auf der 
Basis dieser Analyse können in Kapitel 5 Handlungsfelder benannt und Reform-
empfehlungen abgeleitet werden.

Alterssicherung vor demografischen 
 Herausforderungen

Das Phänomen des demografischen Wandels scheint im öffentlichen Bewusst-
sein fest verankert. Dennoch wird in den Debatten kaum zwischen den unter-
schiedlichen Facetten der Bevölkerungsalterung differenziert, obwohl eine 
Unterscheidung gerade im Kontext der Alterssicherung relevant wird. Auch der 
Begriff der Alterssicherung wird uneinheitlich verwendet – einmal im Sinne 
von Altersvorsorge, also bezogen auf das Spar- und Vorsorgeverhalten in der 
Erwerbsphase, ein anderes Mal im Kontext der Armutsprävention, also im 
Sinne eines existenzsichernden Zieleinkommens. Auch hier gilt es, systemati-
sche Unterschiede zu beachten, um in der Reformdebatte geeignete Instru-
mente für spezifische Probleme identifizieren zu können.

2.1 Bevölkerungsalterung in Deutschland
Die deutsche Bevölkerung altert. Drei Trends sind dafür verantwortlich:

• Die durchschnittliche Lebenserwartung steigt seit Jahrzehnten. 

• Die durchschnittliche Geburtenzahl ist zu niedrig, um – abgesehen von Zu- 
und Abwanderung – einen konstanten Bevölkerungsstand mit gleichblei-
bender Altersstruktur zu garantieren.

2
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• Die geburtenstarken Jahrgänge erreichen ab dem kommenden Jahrzehnt 
nach und nach das Rentenalter. Das verursacht einen raschen Anstieg des 
Altenquotienten, das heißt des Verhältnisses der Personen im Ruhestands-
alter zu den Personen im Erwerbsalter.

Die durchschnittliche Lebenserwartung hat sich in Deutschland in den letzten 
Jahrzehnten deutlich erhöht. Fortschritte und Verbesserungen in der medizi-
nischen Versorgung, der Ernährung und im allgemeinen Lebensstandard haben 
dazu geführt, dass sowohl die Lebenserwartung bei Geburt als auch in höheren 
Lebensaltern immer weiter gestiegen ist (Abbildung 1). Lag die verbleibende 
Lebenserwartung eines 65-jährigen Mannes 1960 in Westdeutschland noch bei 
12,2 Jahren, waren es 2013 in Deutschland 18,2 Jahre. 65-jährige Frauen lebten 
1960 in den alten Bundesländern im Durchschnitt noch 14,2 Jahre, 2013 durf-
ten 65-jährige Frauen in Deutschland mit einer durchschnittlichen Lebens-
spanne von 21,1 Jahren rechnen. 

Gleichzeitig liegt die Fertilitätsrate seit den 1970er Jahren unterhalb des Ni-
veaus von 2,1 Kindern pro Frau. Dieses Niveau ist – von der Nettozuwanderung 

Lebenserwartung mit 65 Jahren
Verbleibende Lebenserwartung eines oder einer 65-Jährigen im jeweiligen Jahr 
in Deutschland, in Jahren

Daten: http://link.iwkoeln.de/317925
Quelle: OECD, 2016a 

Abbildung 1
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abgesehen – notwendig, um den Bevölkerungsstand konstant zu halten (Ab-
bildung 2). Zwar ist die zusammengefasste Geburtenziffer, also die jährliche 
Zahl der Geburten von Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren, seit 2010 konti-
nuierlich angestiegen und lag 2014 höher als in den letzten drei vorangegan-
genen Jahrzehnten. Dennoch ist sie mit 1,475 Geburten nach wie vor zu gering, 
um die Bevölkerungsstruktur zu stabilisieren.

Schließlich beschleunigt die Alterung der geburtenstarken Jahrgänge den 
demografischen Wandel. Zwischen 1955 und 1969 erlebte Deutschland einen 
Babyboom, in den folgenden Jahren ging die Anzahl der Geburten jedoch 
drastisch zurück. Die Generation der sogenannten Babyboomer ist damit im 
Verhältnis zu den nachfolgenden Kohorten überproportional stark besetzt 
(Abbildung 3). Noch befinden sich diese geburtenstarken Jahrgänge im Er-
werbsalter. Ab dem nächsten Jahrzehnt werden sie jedoch nach und nach in 
den Ruhestand wechseln.

Alle drei demografischen Trends bewirken eine Alterung der Bevölkerung, weil 
sich die Relation zwischen den Menschen im erwerbsfähigen Alter und denen 
im Rentenalter zulasten jüngerer Kohorten verschlechtert. Das Statistische 

Entwicklung der Fertilitätsrate
Durchschnittliche Kinderzahl je Frau im Alter von 15 bis 49 Jahren in Deutschland

Daten: http://link.iwkoeln.de/317926 
Quelle: OECD, 2016b

Abbildung 2
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Bundesamt (2015) geht in der Variante 1 (Szenario „Kontinuität bei schwäche-
rer Zuwanderung“) seiner 13. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung 
davon aus, dass die Zahl der zwischen 20- und 67-Jährigen von knapp  
51 Millionen (2013) auf gut 36 Millionen (2060) sinkt, während gleichzeitig die 
Anzahl der 67-Jährigen und Älteren von gut 15 Millionen auf knapp 20,6 Mil -
lionen steigt (Abbildung 4). Auf Basis dieser Altersabgrenzung und den in dem 
Szenario getroffenen Annahmen zu Lebenserwartung, Geburtenrate und Migra-
tion würde sich der Altenquotient von 0,3 auf 0,57 nahezu verdoppeln.

Allerdings können die unterschiedlichen Szenarien der Bevölkerungsvoraus-
berechnung des Statistischen Bundesamts die Effekte der hohen Zuwande-
rungszahlen nach Deutschland aus den Jahren 2014 und 2015 nicht abbilden. 
Auf Basis einer stochastischen Bevölkerungsprognose lässt sich dagegen ins-
besondere der Einfluss einer singulären Zuwanderungswelle auf die Bevölke-
rungsentwicklung simulieren. Dabei zeigt sich, dass selbst die aktuelle Zuwan-
derung vergleichsweise junger Menschen die Alterung der deutschen Gesell-
schaft nicht aufhalten kann (Deschermeier, 2016, 35). Die geburtenstarken 
Jahrgänge werden demnach auch 2035 die am stärksten besetzte Alterskohor-

Alterskohorten nach Geburtsjahr 
in Deutschland am 31.12.2014, in Millionen

Daten: http://link.iwkoeln.de/317927
Quelle: Statistisches Bundesamt, 2016
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Alterspyramide 2015 und 2060
Kohorten in Deutschland, in 1.000

Variante 1 der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung 
(Szenario „Kontinuität bei schwächerer Zuwanderung“).
Daten: http://link.iwkoeln.de/317928 
Quelle: Statistisches Bundesamt, 2015

Abbildung 4
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te der Gesamtbevölkerung bilden. Da die Streuung der Prognoseergebnisse 
mit einem längeren Prognosehorizont zunimmt, wird hier dennoch auf die 
traditionelle Bevölkerungsvorausberechnung verwiesen. Festzuhalten bleibt 
gleichwohl, dass selbst größere Zuwanderungsbewegungen die Auswirkungen 
der drei demografischen Trends nicht kompensieren können.

2.2 Architektur der Altersvorsorge und Armutsprävention
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach der Leistungsfähigkeit ein-
zelner Elemente der Altersvorsorge, vor allem wenn sie im Umlageverfahren 
organisiert sind. In der öffentlichen Debatte geraten die verschiedenen Kon-
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zepte und Begrifflichkeiten dabei oftmals durcheinander. Einmal wird von der 
Höhe des gesetzlichen Versorgungsniveaus, ein anderes Mal von der Verbrei-
tung der betrieblichen Alters- oder der geförderten Privatvorsorge auf poten-
zielle Armutsgefährdungen geschlossen, ohne die definitorischen Abgrenzun-
gen und sachlichen Zusammenhänge zwischen einzelnen Vorsorgebausteinen 
und dem Ziel der Armutsprävention zu beachten (Pimpertz, 2013).

Kategoriale Unterschiede
Dem Begriff der Armutsgefährdung liegt eine statistische Konvention zugrun-
de, nach der Personen mit einem Nettoäquivalenzeinkommen von weniger als 
60 Prozent des Medians – das ist der mittlere Wert der Verteilung – als armuts-
gefährdet gelten (Bundesregierung, 2012, 328 ff.). Das Äquivalenzeinkommen 
berücksichtigt sämtliche im Haushalt anfallenden Einkommen und den Haus-
haltskontext. Die einzelnen Haushaltsmitglieder gehen mit unterschiedlichen 
Bedarfsgewichten in die Berechnung ein, weil das Messkonzept davon ausgeht, 
dass das gemeinsame Wirtschaften mehrerer Individuen in einem Haushalt 
vorteilhaft ist gegenüber der gleichen Personenzahl in Singlehaushalten (Pim-
pertz, 2013, 276 und die dort zitierte Literatur). 

Diese Definition hat weitreichende Implikationen für die Diskussion. Denn 
sobald der Fokus auf einer singulären Einkommenskomponente liegt, zum 
Beispiel der gesetzlichen Rente, lassen sich Aussagen über das künftige Ar-
mutsgefährdungsrisiko nur unter sehr restriktiven Annahmen ableiten. Jede 
Variation der Verteilung weiterer Einkommenskomponenten, der Einkommens-
verteilung insgesamt sowie der Gewichtung unterschiedlicher Haushaltstypen 
kann sowohl die individuelle Wohlstandsposition in der Verteilung beeinflus-
sen als auch das Medianeinkommen, das mittelbar die Armutsgefährdungs-
schwelle determiniert. Deshalb ist nicht nur ein Rückschluss von einer singu-
lären Einkommensquelle auf drohende Armutsrisiken problematisch (Pimpertz, 
2016a, 13 ff.), sondern – ob der mangelnden Kontrolle zahlreicher weiterer 
Einflüsse – auch eine Prognose künftiger Armutsgefährdungsquoten.

Entgegen dem vielfach provozierten Anschein ist Armutsgefährdung noch nicht 
gleichbedeutend mit Armut. Letztere wird in unterschiedlichen Abgrenzungen 
definiert. Folgt man dem einkommensbezogenen Ansatz zur Messung der 
Armutsgefährdung, dann gelten nach der in der Europäischen Union (EU) 



11

üblichen Konvention jene Personen als einkommensarm, deren Nettoäquiva-
lenzeinkommen weniger als 50 Prozent des Medians beträgt.

Während diese Definition der relativen Einkommensarmut an der Ressourcen-
verteilung ansetzt, stellt das Konzept der materiellen Deprivation stärker auf 
den Aspekt der Teilhabe ab. Hier wird direkt beobachtet, ob ein Individuum 
Güter und Dienstleistungen konsumiert, die als essenziell für einen Mindest-
lebensstandard erachtet werden. Nach EU-Konvention gilt in diesem Sinne als 
arm, wer nicht für die Ausgaben in mindestens drei von neun Kategorien selbst-
ständig aufkommen kann. Dazu zählen zum Beispiel Miete, angemessene Be-
heizung der Wohnung, regelmäßig fleisch- oder eiweißhaltige Mahlzeiten oder 
ein Fernseher (Eurostat, 2016).

Die Grundsicherung in Deutschland hat Elemente von beiden Konzepten. Ihre 
Leistungen sollen einen existenzsichernden Bedarf garantieren. Das zugrunde 
liegende Konzept der Bedürftigkeit orientiert sich damit stärker an einer not-
wendigen Güterausstattung als an der Einkommensverteilung. Gleichwohl 
werden Geldleistungen gezahlt statt Sachtransfers gewährt. Der entscheiden-
de Unterschied zur einkommensbasierten Armutsdefinition ist aber, dass im 
Rahmen der Bedürftigkeitsprüfung neben den Einkommens- auch die Vermö-
gensverhältnisse des Haushalts berücksichtigt werden (Pimpertz, 2013, 275).

Systematik von Altersvorsorge und Grundsicherung
Wie relevant diese Unterscheidung ist, lässt sich beispielhaft veranschaulichen: 
In öffentlichen Debatten werden oftmals empirische Befunde zur Verbreitung 
und Höhe einzelner Vorsorgeformen zitiert, um auf Armutsrisiken hinzudeuten. 
Diese Untersuchungen beziehen sich aber auf die Grundgesamtheit der so-
zialversicherungspflichtig Beschäftigten, der armutsrelevante Haushaltskon-
text bleibt dagegen ausgeblendet. Deshalb ist eine Einordnung in das Bild der 
bevölkerungsumfassenden Einkommensverteilung problematisch, die auf 
Nettoäquivalenzeinkommen beruht und damit den Haushaltskontext berück-
sichtigt. Ebenfalls schwierig ist eine Beurteilung möglicher Armutsrisiken im 
Sinne der bedürftigkeitsgeprüften Grundsicherung. 

So wird nicht selten mit der geringen Höhe gesetzlicher Renten argumentiert, 
um auf mögliche Quellen der Armutsgefährdung hinzuweisen. Tatsächlich lag 
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im Jahr 2015 der Rentenzahlbetrag bei 47 Prozent der Versichertenrenten 
unter 750 Euro pro Monat, unter Einbeziehung der Hinterbliebenenversorgung 
waren es 46 Prozent (Deutsche Rentenversicherung, 2015a, 38 f.). Rechnet man 
die Beiträge der Rentner zur Kranken- und Pflegeversicherung mit ein und 
vergleicht diesen Wert mit dem Grundsicherungsanspruch eines Singles (ein-
schließlich Wohnkosten und pauschaler Kranken- und Pflegeversicherungs-
beiträge der Grundsicherungsträger; Pimpertz, 2016b, 9), dann liegt fast die 
Hälfte der gesetzlichen Renten unter dieser Schwelle. Allerdings erhielten im 
Jahr 2014 nur 2,5 Prozent der Bezieher gesetzlicher Renten die steuerfinan-
zierte Grundsicherung im Alter (Deutsche Rentenversicherung, 2015b, 275). 
Dieser Wert liegt nicht nur deutlich unter dem Anteil der Empfänger von Grund-
sicherungsleistungen im erwerbsfähigen Alter von 8,2 Prozent im Jahr 2014, 
sondern auch unter dem Wert für die Gruppe im Alter von 65 und mehr Jahren, 
in der 3 Prozent Grundsicherung im Alter beansprucht haben (IW Köln, 2016, 
91). Zwar weisen Untersuchungen darauf hin, dass nicht alle Rentnerhaushal-
te, denen Grundsicherungsleistungen zustünden, diese auch in Anspruch neh-
men (Becker, 2007, 10 f.). Schätzungen von verdeckter Armut liegen bei einer 
Quote zwischen 50 und 100 Prozent (Becker, 2007, 8; Klocke, 2000, 320), das 
heißt, auf zwei Grundsicherungsempfänger kommen ein bis zwei weitere Be-
rechtigte. Doch selbst wenn verdeckte Armut in dieser Höhe angenommen 
wird, läge der Anteil bedürftiger Rentner bei 5 Prozent. 

Diese Diskrepanz zwischen geringen Rentenzahlbeträgen und Grundsiche-
rungsempfängern lässt sich vor dem Hintergrund der Architektur der Alterssi-
cherung in Deutschland plausibel erklären (Übersicht 1): In einem Haushalt 
können mehrere gesetzliche Renten zusammenkommen und durch Einkom-
men aus betrieblicher Vorsorge und/oder geförderter Privatvorsorge aufge-
stockt werden. Diese Einkommenskomponenten werden in dem Bild der drei 
Säulen der Alterssicherung erfasst. Mit einem Anteil von 64 Prozent am Brut-
toeinkommensvolumen in der Bevölkerungsgruppe ab 65 Jahren kam der 
gesetzlichen Rente dabei im Jahr 2011 das größte Gewicht zu (Deutsche Ren-
tenversicherung, 2015a, 70). Kennzeichnend für diese drei Säulen ist die Absi-
cherung des Langlebigkeitsrisikos, weil die monatlichen Renten unabhängig 
von der tatsächlichen Lebensspanne gezahlt werden. Ergänzt oder ersetzt 
werden diese in Einzelfällen durch private Rentenversicherungen, die dem 
gleichen Versicherungsmotiv dienen.
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Darüber hinaus verfügen private Haushalte aber nicht selten über Vermögen, 
das neben dem Alterseinkommen zur Finanzierung des Lebensstandards ein-
gesetzt werden kann (Niehues/Schröder, 2012, 101). Anders als bei der Versi-
cherungslösung müssen die Eigner dabei den Zahlungsstrom durch Vermö-
gensauflösung selbstständig planen. Eine Ausnahme bildet die selbstgenutzte 
Immobilie, weil sie einen impliziten Einkommensstrom in Höhe der eingespar-
ten Kaltmiete generiert und deshalb ähnlich der gesetzlichen oder privaten 
Rentenversicherung der Absicherung des Langlebigkeitsrisikos dient. 

Diese Elemente der Alterssicherung fußen bildlich gesprochen auf dem Fun-
dament der Grundsicherung im Alter. Denn erst wenn sämtliche gesetzlichen, 
betrieblichen und privaten Renten aller Mitglieder des betrachteten Haushalts, 
etwaige Erwerbseinkommen sowie Vermögenstitel zusammen nicht ausrei-
chen, einen existenzsichernden Unterhalt zu garantieren, tritt die steuerfinan-
zierte Grundsicherung im Alter auf den Plan. Sie bildet für alle Bürger das fi-
nale Sicherungsnetz, unabhängig von dem vorherigen Erwerbsstatus, der 

Säulen der Alterssicherung (Einkommen) Vermögen

1. Haushaltsmitglied 2. Haushaltsmitglied Haushalt

Architektur der Alterssicherung in Deutschland

Gewichtung der drei Säulen der Alterssicherung und Vermögensbausteine beispielha�; 
bAV: betriebliche Altersvorsorge.
Quelle: Hüther/Pimpertz, 2016, 100
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Zugehörigkeit zu einem gesetzlichen oder alternativen Sicherungssystem oder 
etwaiger Vorleistungen wie einer ergänzenden Privatvorsorge (Hüther/Pim-
pertz, 2016, 101).

Erstes Zwischenergebnis
Die Bevölkerungsalterung stellt besondere Anforderungen an die Organi-
sation der Alterssicherung. Um rentenpolitische Antworten auf die Bevöl-
kerungsalterung geben zu können, sollte die Gesetzliche Rentenversiche-
rung aber nicht mit Mindestsicherungszielen überfrachtet werden, die mit 
der bedürftigkeitsgeprüften Grundsicherung verfolgt werden. Denn ob 
Alters sicherung im Sinne von Armutsprävention gelingt, hängt von weiteren 
Einkommenskomponenten und der Vermögensausstattung im Haushalts-
kontext ab.

Die Gesetzliche Rentenversicherung

Welche Antworten unterschiedliche Reformvorschläge auf die demografischen 
Herausforderungen bieten, lässt sich nur vor dem Hintergrund zentraler Ge-
staltungsmerkmale der Gesetzlichen Rentenversicherung sinnvoll einordnen 
und diskutieren.

3.1 Gestaltungsprinzipien der Gesetzlichen Renten
versicherung

Versicherungspflicht und Finanzierung
Die Gesetzliche Rentenversicherung ist als Pflichtversicherung für Arbeitneh-
mer und Angestellte konzipiert sowie für bestimmte Gruppen von Selbststän-
digen wie beispielsweise Hebammen, Handwerker und Selbstständige mit nur 
einem Auftraggeber. Auch geringfügig Beschäftigte sind zunächst versiche-
rungspflichtig, können sich jedoch von der Versicherungspflicht befreien las-
sen. Selbstständige und Freiberufler, die keiner Versicherungspflicht unterlie-
gen, dürfen sich freiwillig in der Gesetzlichen Rentenversicherung versichern. 

3
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Ende 2013 waren rund 36,2 Millionen Personen aktiv versichert, zahlten also 
zum Erhebungsstichtag Beiträge an die Gesetzliche Rentenversicherung oder 
bekamen Versicherungszeiten angerechnet. Denen standen rund 20 Millionen 
Rentner gegenüber. Darüber hinaus waren rund 16,8 Millionen Menschen pas-
siv in der Gesetzlichen Rentenversicherung versichert (Deutsche Rentenversi-
cherung, 2015b, 15). Zu dieser Gruppe zählen Personen, die in der Vergangen-
heit Ansprüche erworben, aber zum Stichtag 31. Dezember keinen Beitrag an 
die Versicherung abgeführt haben – zum Beispiel weil sie als Selbstständige 
nicht mehr in die Gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, obwohl sie vor-
mals einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgegangen sind 
und/oder freiwillig versichert waren.

Die erste Säule der Alterssicherung ist als Umlageverfahren konzipiert. Das 
heißt, die Einnahmen werden in derselben Periode verausgabt, in der sie ein-
genommen werden, um die Ansprüche der Rentner zu alimentieren. Finanziert 
wird die Gesetzliche Rentenversicherung zum einen aus Pflichtbeiträgen der 
Versicherten. Zum anderen zahlt der Staat Bundeszuschüsse aus allgemeinen 
Steuermitteln, von denen derzeit rund ein Siebtel als Beiträge für Kindererzie-
hungszeiten verbucht wird. Insgesamt werden rund 30 Prozent der Rentenver-
sicherungsausgaben aus allgemeinen Steuermitteln finanziert (IW Köln, 2016, 
85). Diese Zuschüsse werden mit der Übernahme sogenannter versicherungs-
fremder Leistungen begründet, die von der Gesellschaft und nicht allein von 
der Versichertengemeinschaft zu tragen sind. 

Ob damit auch die in der Gesetzlichen Rentenversicherung gebildeten ver-
sicherungstypischen Anwartschaften zumindest teilweise über Steuermittel 
finanziert werden, hängt davon ab, ob die Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt 
das Ausgabenvolumen versicherungsfremder Leistungen übertreffen oder 
nicht. Empirische Befunde stützen sowohl die These einer Unter- als auch die 
einer Überdeckung. Dieses ambivalente Bild wird unter anderem dadurch 
verursacht, dass die Hinterbliebenenversorgung einmal als versicherungs-
fremde Fürsorge, ein anderes Mal als versicherungstypische Leistung interpre-
tiert wird (vgl. dazu stellvertretend Raffelhüschen et al., 2011, 16 f.; SVR, 2005, 
370 ff.).
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Rentenberechnung und Teilhabeäquivalenz
Im Gegensatz zu den Alterssicherungssystemen anderer Staaten, die eine Min-
destsicherung und das Versicherungsprinzip unter einem Dach verbinden und 
in denen deshalb nicht nur zwischen den Generationen, sondern auch nach 
Leistungsfähigkeit umverteilt wird (OECD, 2015, 46 ff.), verzichtet die Gesetz-
liche Rentenversicherung in Deutschland auf Elemente einer Mindestsicherung. 
Sie ist nämlich nicht als System der Altersarmutsprävention konstruiert. Viel-
mehr dient sie der Verstetigung des Einkommens in der Ruhestandsphase – 
unabhängig davon, ob das beitragspflichtige Erwerbseinkommen oder das 
daraus abgeleitete Alterseinkommen eine existenzsichernde Höhe erreichen. 
Armutsprävention im Sinne der Zusicherung eines existenzsichernden Ein-
kommens findet stattdessen in der steuerfinanzierten und bedürftigkeitsge-
prüften Grundsicherung statt, also im Rahmen des allgemeinen Steuer-Trans-
fer-Systems. Die 2003 eingeführte „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung“ (Sozialgesetzbuch – SGB XII, 4. Kapitel) steht allen Hilfebedürftigen 
im Rentenalter zu, während sich der Kreis der Anspruchsberechtigten in der 
Gesetzlichen Rentenversicherung nur auf ihre Mitglieder beschränkt. Renten-
versicherung und Grundsicherung im Alter folgen grundlegend anderen Ge-
staltungsprinzipien (Übersicht 2).

Dabei hängt die Höhe der individuellen gesetzlichen Rente von mehreren 
Faktoren ab. Ausschlaggebend sind die relative Höhe des individuellen Arbeits-
einkommens, das im Verlauf des gesamten Erwerbslebens erzielt wurde, und 
die Dauer der Beitragszahlung aus diesem Einkommen. Beides geht in die 

Gesetzliche Rentenversicherung und Grundsicherung Übersicht 2  
im Vergleich

Gesetzliche Rentenversicherung Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung

Ziel Verstetigung des Einkommens Armutsprävention
Grundprinzip Teilhabeäquivalenz Subsidiarität
Bedürftigkeitsprüfung Nein Ja
Anspruchsberechtigte Mitglieder der Gesetzlichen 

Rentenversicherung
Dauerhaft erwerbsgeminderte 
Inländer

Leistungen Rente abhängig von Erwerbsein-
kommen und Einzahlungsdauer 

Pauschalbetrag unter Anrechnung 
von Einkommen und Vermögen

Finanzierung Primär beitragsfinanziert Steuerfinanziert

Eigene Darstellung
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Rentenformel ein, anhand derer die individuelle monatliche Rente ermittelt 
wird (Übersicht 3).

Zur Ermittlung der persönlichen Entgeltpunkte wird das individuelle Brutto-
arbeitseinkommen in das Verhältnis zum durchschnittlichen Bruttoarbeitsein-
kommen gesetzt. Für die Rentenhöhe ist damit die Einkommensposition ent-
scheidend, die der Versicherte über seine gesamte Erwerbsbiografie hinweg 
eingenommen hat – genauer: seine jeweilige Position in der jährlichen Vertei-
lung der beitragspflichtigen Einkommen. Die geleisteten Einzahlungen während 
der Erwerbszeit determinieren aber keinen fixen Rentenbetrag, sondern be-
stimmen lediglich die Relation der individuellen Rente zu den Rentenauszah-
lungen der übrigen Versicherten. Ein Rentner soll die gleiche relative Einkom-
mensposition bezogen auf alle Rentenbezieher einnehmen, die er als Arbeit-
nehmer bezogen auf alle Arbeitnehmer hatte. Dieses System wird als Teilha-
beäquivalenz bezeichnet. 

Allerdings wird dieses Prinzip an einigen Stellen durchbrochen, da auch in 
bestimmten Fällen Anwartschaften erworben werden können, ohne dass eine 

Berechnung der individuellen Rente Übersicht 3

Die individuelle monatliche Rente wird anhand der Rentenformel berechnet:
Monatliche Bruttorente = Entgeltpunkte · Zugangsfaktor · aktueller Rentenwert · Rentenartfaktor
Entgeltpunkt
Für jedes Beitragsjahr erhält der Versicherte Entgeltpunkte. Die jeweilige Anzahl der Entgeltpunkte 
ergibt sich aus dem Verhältnis des individuellen Bruttoarbeitsentgelts zum allgemeinen Durch-
schnittsentgelt. Verdient ein Arbeitnehmer in einem Jahr durchschnittlich, erhält er einen Ent-
geltpunkt; liegt sein Verdienst beispielsweise nur halb so hoch, erhält er einen halben Entgeltpunkt. 
Zugangsfaktor
Für den Rentenbezug bei Erreichen der Regelaltersgrenze beträgt der Zugangsfaktor 1,0. Er wird 
um 0,3 Prozent für jeden Monat vorzeitigen Rentenbezugs gemindert und er erhöht sich um  
0,5 Prozent für jeden Monat verspäteten Rentenbezugs.
Aktueller Rentenwert
Der aktuelle Rentenwert wird jährlich zum 1. Juli anhand der Rentenanpassungsformel (vgl. 
Übersicht 4) angepasst und lag zum 1. Juli 2016 bei 30,45 Euro für West- und 28,66 Euro für Ost-
deutschland.
Rentenartfaktor
Für Altersrenten beträgt der Rentenartfaktor 1,0; je nach Grad der Einschränkung kann er für Er-
werbsminderungsrenten 1,0 oder 0,5 betragen. Im Rahmen der Hinterbliebenenversorgung beträgt 
der Faktor für die nach 2002 geschlossenen Ehen 0,55 („große Witwen-/Witwerrente“) sowie 0,2 
für Vollwaisen- und 0,1 Halbwaisenrenten.

Quelle: Deutsche Rentenversicherung, 2016
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versicherungspflichtige Beschäftigung vorgelegen hat. Dazu gehören unter 
anderem Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten oder Zeiten des Arbeitslosen-
geld-I-Bezugs, für die der Staat, die Pflegeversicherung sowie die Bundesagen-
tur für Arbeit Beitragszahlungen übernehmen.

Die absolute Höhe der individuellen Rente hängt von der Höhe der Beitragsein-
nahmen zum Zeitpunkt des Rentenbezugs ab. Vereinfacht gesprochen werden 
die Einnahmen durch die Summe der Entgeltpunkte aller Rentner geteilt und 
entsprechend den Gewichten, die die persönlichen Punktesummen ausma-
chen, an die Rentner ausgezahlt. Über die Fortschreibung des aktuellen Ren-
tenwerts wird die gesetzliche Rente zudem an die Entwicklung gesamtwirt-
schaftlicher Komponenten angepasst. So steigen die Renten mit der Entwick-
lung der durchschnittlichen Bruttolöhne und -gehälter, um sicherzustellen, 
dass sich die Einkommensposition der Rentenbezieher nicht im Verhältnis zu 
der Erwerbsbevölkerung verschlechtert. Gleichzeitig dämpfen der Riester- und 
der Nachhaltigkeitsfaktor die Rentenentwicklung, falls den Beitragszahlern 
höhere Beitragssätze zugemutet werden müssen – respektive ihnen zuneh-
mend mehr Rentner gegenüberstehen (Übersicht 4). Umgesetzt wird diese 
Anpassung durch die jährliche Neuberechnung des aktuellen Rentenwerts 
über die Rentenanpassungsformel (§ 68 Abs. 5 SGB VI).

Bei der Rentenberechnung gilt darüber hinaus eine Schutzklausel, die vorsieht, 
dass die nominalen Renten von einer Periode zur nächsten nicht sinken dürfen. 
Hätte die Anwendung der Formel Rentenkürzungen zur Folge, werden diese 
ausgesetzt und über die Folgejahre verteilt nachgeholt. Rentenerhöhungen, 
die sich dann aufgrund der Formel ergeben würden, werden so lange um die 
Hälfte reduziert, bis der ursprüngliche formelgemäße Anpassungspfad wieder 
erreicht wird.

Rentenberechnung für West und Ostdeutschland
Die Berechnung der Renten erfolgt allerdings nicht bundeseinheitlich. Direkt 
nach der Wiedervereinigung bestand das Problem, dass die Arbeitseinkommen 
in Ostdeutschland zu diesem Zeitpunkt um ein Vielfaches niedriger waren als 
in Westdeutschland. Bei einer Rentenberechnung auf der Basis eines bundes-
durchschnittlichen Niveaus der Bruttolöhne und -gehälter wären die Renten 
in den neuen Bundesländern erheblich unter dem Westniveau geblieben. Den-
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Die Rentenanpassungsformel Übersicht 4
Der aktuelle Rentenwert wird nach § 68 Abs. 5 SGB VI jährlich nach folgender Anpassungsformel 
fortgeschrieben: 

aRW
Zu bestimmender aktueller Rentenwert ab dem 1. Juli des jeweiligen Jahres; aRWt – 1 ist der bis 
dato gültige aktuelle Rentenwert.
Bruttolohnfaktor
Verhältnis der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer im vergangenen Kalenderjahr zu denen 
des vorvergangenen Kalenderjahres.
RiesterFaktor
Altersvorsorgeanteil (derzeit unverändert 4 Prozent) und Beitragssatz in der allgemeinen Renten-
versicherung im vergangenen Kalenderjahr (t – 1) im Verhältnis zum vorvergangenen Kalenderjahr 
(t – 2).
Nachhaltigkeitsfaktor
Verhältnis der Rentnerquotienten RQ (Relation von Rentenempfängern zu Beitragszahlern) des 
vergangenen (t – 1) und des vorvergangenen (t – 2) Kalenderjahres gewichtet mit dem Faktor α 
(gegenwärtig 0,25).

Eigene Darstellung

aRW = aRWt–1 · BEt–1 · 100 – 4 – RVBt–1  ·     1 – RQt–1 · α   + 1BEt–2 100 – 4 – RVBt–2 RQt–2
[( [(

Brutto-
lohn-
faktor

Riester-
Faktor

Nachhaltig-
keits-
faktor

noch wollte man ein einheitliches Rentensystem installieren. Deshalb wurden 
Sonderregeln für die Berechnung der Rente für die ostdeutschen Bundesländer 
beschlossen, um eine zu starke Divergenz zwischen Ost und West zu vermei- 
den – in der Erwartung, dass mit einer zügigen Konvergenz der Entgeltniveaus 
die Sonderregeln für die Berechnung ostdeutscher Renten obsolet würden: 

• Für die Berechnung der persönlichen Entgeltpunkte werden die Bruttolöhne 
und -gehälter der Arbeitnehmer in den ostdeutschen Bundesländern durch 
einen Umrechnungsfaktor höher gewichtet (SGB VI, Anlage 10). Dieser ergibt 
sich aus dem Verhältnis der für die Rentenberechnung ermittelten Durch-
schnittsverdienste aller Versicherten in den alten Ländern zu den Durch-
schnittsverdiensten in den neuen Ländern in einem Kalenderjahr.

• Darüber hinaus gelten für West- und Ostdeutschland unterschiedliche Bei-
tragsbemessungsgrenzen – 2016 lagen sie bei einem monatlichen Bruttoent-
gelt von 6.200 Euro (West) und 5.400 Euro (Ost).
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• Gleichzeitig wurde für die neuen Bundesländer ein niedrigerer Rentenwert 
ermittelt als für Westdeutschland. Erstmalig wurde der aktuelle Rentenwert 
Ost im Jahr 1991 festgesetzt. Er wurde so gewählt, dass die monatliche 
Nettorente des Standardrentners in Ostdeutschland 70 Prozent des zu die-
ser Zeit geltenden durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts der DDR ent-
sprach (vgl. auch Steffen, 2013, 195 f.). 

Seitdem erfolgt die Anpassung auf der Grundlage der für Ostdeutschland dif-
ferenzierten Größen in der Rentenanpassungsformel (§ 255a SGB VI). Dabei 
gilt jedoch eine Schutzklausel, die sicherstellt, dass der aktuelle Rentenwert 
Ost mindestens so stark ansteigt wie der aktuelle Rentenwert West. Bei Ein-
führung dieser Regelung ging man davon aus, dass sich das Lohnniveau im 
Osten sehr rasch an das des Westens anpassen würde und die Sonderregeln 
so automatisch auslaufen würden. Doch der Konvergenzprozess hat sich ver-
langsamt, sodass auch mehr als 25 Jahre nach der Wiedervereinigung die 
durchschnittlichen Bruttolöhne in Ostdeutschland unterhalb des westdeut-
schen Niveaus liegen und deshalb die Sonderregeln weiterhin zur Anwendung 
kommen. 

Exkurs: Rentenversicherung als DreiGenerationenModell
Der Hinweis auf „beitragsbezogene“ Renten oder das zugrunde liegende „Äqui-
valenzprinzip“ führt häufig zu Missverständnissen, denn in der Gesetzlichen 
Rentenversicherung besteht kein Äquivalenzprinzip im versicherungsmathe-
matischen Sinn. Die individuellen Beitragszahlungen werden weder in einem 
Kapitalstock angespart noch in einem virtuellen Beitragskonto abgebildet (wie 
zum Beispiel in Italien). Die Rentenansprüche entstehen nur mittelbar, denn 
aus der Logik der Teilhabeäquivalenz folgt, dass die absolute Höhe des Ren-
tenanspruchs erst durch die Beitragszahlungen der folgenden Kohorten defi-
niert wird. 

Aufgrund dieses Zusammenhangs von Beitragszahlung und künftigem Ren-
tenanspruch wird die Gesetzliche Rentenversicherung oftmals als Zwei-Gene-
rationen-Modell interpretiert. Tatsächlich kann eine nachhaltige Alterssiche-
rung im Umlageverfahren aber nur als Drei-Generationen-Modell organisiert 
werden. Die Beziehungen zwischen den einzelnen Generationen lassen sich 
dabei wie folgt erklären (Eekhoff, 2008, 139 ff.): 
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Die Alterskohorten der Erwerbstätigen (Elterngeneration) finanzieren auf der 
einen Seite die Renten, die an die aktuellen Ruheständler (Großelterngenera-
tion) ausgezahlt werden. Damit sie selbst aber im Alter über das Umlagesystem 
versorgt werden kann, muss die Elterngeneration auf der anderen Seite für 
Nachwuchs und dessen Erziehung sorgen. Jede Generation alimentiert also 
in einem nachhaltig funktionsfähigen Umlageverfahren während der Erwerbs-
phase zwei weitere Generationen. Sie trägt die Rentenlast der Elterngenera tion 
und die Erziehungslast der eigenen Kindergeneration, die künftig an ihrer 
Stelle beide Aufgaben übernehmen soll. Die Versorgung der Ruheständler lässt 
sich dabei als Gegenleistung für die eigene Erziehung und Ausbildung inter-
pretieren, während die Erziehung und Ausbildung der Kinder als Investition in 
die eigene Alterssicherung verstanden werden kann. 

Hinter diesem Versicherungsmodell steht die Einsicht, dass ein kollektiver 
Generationenvertrag vorteilhaft ist gegenüber der Organisation der Altersvor-
sorge in einzelnen Familien. Durch die gemeinsame Absicherung gegen das 
Langlebigkeitsrisiko – die Rente wird unabhängig vom individuellen Alter le-
benslang gezahlt – können sich Eltern so auch gegen das Risiko absichern, 
dass die eigenen Kinder nicht in der Lage sind, die Altersversorgung der Eltern 
zu übernehmen. Während Ereignisse wie ein Unfall, Krankheit oder Arbeits-
losigkeit der Kinder die eigene Alterssicherung im Familienmodell unmittelbar 
bedrohen können, ist die eigene Rente durch das Poolen der Risiken im Drei- 
Generationen-Vertrag unabhängig von familiären Schicksalen gesichert. 

Erst in dem Kontext von drei Generationen wird deutlich, warum die Gesetzli-
che Rentenversicherung keine ex ante fixierten Rentenansprüche garantieren 
kann. Denn wie hoch die künftigen Beitragszahlungen der Kindergeneration 
und damit die Einnahmen der Rentenversicherung sein werden, hängt von der 
wirtschaftlichen Situation der künftigen Erwerbspersonen ab und davon, wel-
chen Anteil ihres Einkommens sie für die Versorgung der Rentnergeneration 
abzutreten bereit sind. 

Berücksichtigung von Kindererziehung im Status quo
Folgt man der Logik des Drei-Generationen-Vertrags, dürften in einem umla-
gefinanzierten Rentensystem zunächst nur Familien mit Kindern Rentenansprü-
che erhalten (im Folgenden Kochskämper, 2016a, 289 ff.). Das ist keinesfalls 
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als eine Bestrafung von Kinderlosigkeit zu werten, sondern schlicht der Funk-
tionsweise dieses Systems geschuldet. Deutlich wird dies in dem (unwahr-
scheinlichen) Extremfall, dass kein Mitglied der Erwerbstätigengeneration 
Kinder bekommt. Dann könnten im Umlagesystem künftig keine Renten ali-
mentiert werden. Eine kinderlose Erwerbstätigengeneration müsste für diesen 
Fall anderweitig vorsorgen. Solange dieses Extrem jedoch nicht eintritt, gibt 
es noch eine weitere Option: Kinderlose können sich über Transfers an Fami-
lien indirekt an der Kindererziehung beteiligen und dadurch (teilweise) An-
sprüche innerhalb des Umlageverfahrens begründen (zum Beispiel Werding, 
2005, 299). Eltern werden dann während ihrer Erwerbsphase entlastet. Ihre 
Kinder hätten jedoch künftig nicht nur die Elterngeneration, sondern auch 
kinderlose Personen mitzuversorgen. Damit aus der Entlastung der Elternge-
neration keine Überlastung der Kinder erwächst, müssen also auch die Eltern 
während der Erwerbsphase ergänzend vorsorgen.

Die Gesetzliche Rentenversicherung basiert auf diesem Grundgedanken, setzt 
ihn allerdings nicht systematisch um. Über das deutsche Steuersystem betei-
ligen sich zwar auch Kinderlose an der Kindererziehung. Hierunter fallen sowohl 
finanzielle Transfers wie beispielsweise das Elterngeld als auch umfangreiche 
Sachleistungen wie die unentgeltliche Schulbildung und subventionierte Kin-
derbetreuungsplätze. Kinderlose bilden im gesetzlichen Alterssicherungs-
system auch Rentenansprüche auf der Grundlage ihrer Beitragszahlungen. 
Fraglich ist jedoch, inwieweit dies entsprechend den Ausführungen zum 
Drei-Generationen-Vertrag erfolgt.

• Einige Studien weisen darauf hin, dass diese Anwartschaften der Kinder losen 
zu hoch bemessen sind. Demnach rechtfertigt ihre Beteiligung an den Kos-
ten der Kindererziehung keine vollständige rentenrechtliche Gleichstellung 
mit den Eltern (Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen, 2001, 137 ff.; 
Werding, 2005, 300 f.; 2014). 

• Auch bei der Berücksichtigung der Kindererziehungszeiten in der Rentenan-
wartschaft folgt die Gesetzliche Rentenversicherung nicht konsequent der 
Idee eines Drei-Generationen-Vertrags (Bünnagel et al., 2009, 10 ff.). Dem-
nach müssten nämlich die Erziehungsleistungen für jedes Kind gleich ge-
wichtet werden. Tatsächlich unterscheiden sich aber die Rentenansprüche, 
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die Eltern im gegenwärtigen System durch Kindererziehung erwerben kön-
nen. Zum einen hängt die Bewertung von dem Geburtsdatum des Kindes 
ab, denn der Gesetzgeber wertet die Kindererziehung für bis 1991 geborene 
Kinder anders als für die ab 1992 und später Geborenen. Zum anderen be-
rücksichtigen die erworbenen Entgeltpunkte auch die Art und den Umfang 
der Erwerbstätigkeit (Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen, 2006, 5). 
Durch die sogenannte additive Lösung erwirbt ein Elternteil zwar auch dann 
zusätzliche Rentenansprüche, wenn er während der Erziehungszeit einer 
beitragspflichtigen Beschäftigung nachgeht. Allerdings werden die aus der 
Erwerbstätigkeit und der Kindererziehung angerechneten Entgeltpunkte 
insgesamt nur bis zu dem Gegenwert eines beitragspflichtigen Erwerbsein-
kommens in Höhe der Beitragsbemessungsgrenze anerkannt. Erziehungs-
leistungen von Eltern werden somit im gegenwärtigen Rentenrecht unter-
schiedlich bewertet, obwohl alle Eltern denselben Beitrag zum Fortbestehen 
des Umlageverfahrens leisten (Henman/Voigtländer, 2003, 11).

• Ein weiterer Bruch mit der Idee des Drei-Generationen-Vertrags ergibt sich 
mit Blick auf die Finanzierung. Denn für die Anrechnung von Kindererzie-
hungszeiten wurden 2014 fiktive Beiträge in Höhe von 11,9 Milliarden Euro 
aus dem allgemeinen Steueraufkommen an die Gesetzliche Rentenversi-
cherung gezahlt, ohne dass diesem Betrag vergleichbare Ausgaben für er-
ziehungsbedingte Rente gegenüberstünden (Deutsche Rentenversicherung, 
2015b, 247 ff.). Damit werden die Kindererziehungsleistungen wie versiche-
rungsfremde Leistungen behandelt und nicht, wie es notwendig wäre, wie 
eine systematisch notwendige Leistung zur Fortführung des Umlageverfah-
rens (Pimpertz, 2005, 33 f.). 

3.2 Rentenpolitische Reaktionen auf die alternde 
 Bevölkerung

Aufgrund des zugrunde liegenden Umlageverfahrens reagiert die Gesetzliche 
Rentenversicherung besonders sensibel auf Änderungen des generativen Ver-
haltens und/oder der Lebenserwartung:

• Liegt die Geburtenrate unterhalb des bestandserhaltenden Niveaus von  
2,1 Kindern pro Frau, schrumpft – von Migration abgesehen – die künftige 
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Zahl der Erwerbspersonen und der Altenquotient verändert sich zulasten 
jüngerer Kohorten. Bei einer unveränderten Erwerbsbeteiligung und einem 
unveränderten beitragspflichtigen Entgelt je Versicherten droht die Summe 
der Beitragseinnahmen künftig mit der schrumpfenden Zahl an Personen 
im erwerbsfähigen Alter zu sinken.

• Steigt die Lebenserwartung, verlängert sich bei einem unveränderten Ren-
tenzugangsalter die durchschnittliche Dauer des Rentenbezugs. Damit steigt 
auch die Zahl der zu alimentierenden Ansprüche, weil im Querschnitt der 
Bevölkerung die Renten zusätzlicher Alterskohorten finanziert werden müs-
sen. So verschiebt auch eine längere Lebenserwartung bei gleichbleibendem 
Rentenalter das Größenverhältnis zwischen den Generationen und begrün-
det unter ansonsten unveränderten Bedingungen zusätzliche Finanzierungs-
erfordernisse.

Drei mögliche Stellschrauben – ein Beispiel
Unter diesen Bedingungen existieren grundsätzlich drei Stellschrauben, mit 
denen in einem umlagefinanzierten Rentensystem der notwendige Ausgleich 
von Einnahmen und Ausgaben erreicht werden kann (Kochskämper/Pimpertz, 
2015, 41 ff.).

• Option 1 – Beitragssatzanstieg: In einem System mit lohnproportionalen 
Beiträgen kann der Beitragssatz angehoben werden, sodass jeder Erwerbs-
tätige einen höheren individuellen Beitrag leistet. Die Kosten der Bevölke-
rungsalterung werden auf diese Weise einseitig den Erwerbstätigen ange-
lastet.

• Option 2 – Rentenkürzung: Alternativ können die zusätzlichen Finanzie-
rungslasten des demografischen Wandels allein der Rentnergeneration 
aufgebürdet werden, indem das Versorgungsniveau gesenkt wird.

• Option 3 – höhere Regelaltersgrenze: Eine weitere Möglichkeit besteht 
darin, das Renteneintrittsalter so weit zu erhöhen, dass das Größenverhält-
nis von Beitragszahlerkohorten zu Rentnerkohorten konstant bleibt. Unter 
ansonsten unveränderten Bedingungen können dann Beitragssatz und 
Rentenniveau stabil bleiben. 
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Neben diesen drei theoretischen Alternativen ist auch eine Kombination der 
drei Optionen möglich, um die Folgen der Bevölkerungsalterung zwischen den 
Generationen aufzuteilen. Diese Politikoptionen lassen sich in einem Beispiel 
veranschaulichen (Tabelle 1). Analog zur Gesetzlichen Rentenversicherung 
wird dazu ein umlagefinanziertes Rentenversicherungssystem unterstellt. Die 
Erwerbsdauer beträgt in der Ausgangsperiode 45 Jahre, die Rentendauer  
20 Jahre. Alle Generationen haben in der Ausgangsperiode jeweils zehn Mit-
glieder, sodass zunächst 200 Rentner 450 Beitragszahlern gegenüberstehen. 
Die Beitragszahler entrichten einen prozentualen Anteil ihres Entgelts an das 
Versicherungssystem. Vereinfachend wird angenommen, dass alle Erwerbstä-
tigen das gleiche Durchschnittsentgelt von 36.000 Euro pro Jahr erhalten. Auch 
aufseiten der Rentner wird aus Vereinfachungsgründen eine Gleichverteilung 
der Zahlbeträge unterstellt. 

Für die Ausgangsperiode wird angenommen, dass der Beitragssatz für die 
Rentenversicherung bei 18,7 Prozent liegt. Bei einem durchschnittlichen bei-

Stellschrauben im demografischen Wandel Tabelle 1
Modellrechnungen

Status quo Demogra
fischer 
Wandel

Beitrags
satz
anstieg

Renten
kürzung

Höhere 
Regelal
tersgrenze

Rentner pro Kohorte 10
Anzahl Rentnerkohorten1) 20 22 22 22 19
Durchschnittliche Rente  
pro Jahr

15.147 € 15.147 € 12.393 € 15.147 €

Rentenausgaben, 
in Millionen Euro

3,03 3,33 3,33 2,73 2,88

Erwerbstätige pro Kohorte 10 9 9 9 9
Anzahl Kohorten im 
Erwerbsalter2) 

45 45 45 483)

Durchschnittliches beitrags-
pflichtiges Entgelt pro Jahr

36.000 €

Beitragssatz, in Prozent 18,7 22,93) 18,7 18,7
Beitragseinnahmen,  
in Millionen Euro

3,03 2,73 3,33 2,73 2,88

Annahmen zum demografischen Wandel: zwei Jahre längere Lebenserwartung, sinkende Geburtenrate und 
daraus resultierend geringere Besetzung der Kohorten im erwerbsfähigen Alter.
1) Durchschnittliche Rentenbezugsdauer, in Jahren.
2) Durchschnittliche Dauer der Erwerbsphase, in Jahren.
3) Gerundetes Ergebnis.
Eigene Berechnungen



26

tragspflichtigen Entgelt von 36.000 Euro ergeben sich dann bei 450 Beitrags-
zahlern jährliche Beitragseinnahmen von 3,03 Millionen Euro. Verteilt auf  
200 Rentner beträgt die Bruttorente 15.147 Euro pro Jahr beziehungsweise 
monatlich 1.262,25 Euro.

In der Folgeperiode sei die Bevölkerung gealtert, weil die Menschen zwei Jah-
re länger lebten. Gleichzeitig sei die Geburtenrate der Erwerbstätigengenera-
tion dauerhaft auf ein niedrigeres Niveau gesunken, mit der Folge, dass die 
Kohorten im erwerbsfähigen Alter bei unverändertem Rentenzugangsalter nur 
noch mit 9 Personen besetzt seien. Abstrahiert man von zeitlichen Übergängen, 
dann stünden in der Folgeperiode 405 Beitragszahler 220 Rentnern gegenüber. 
Von Produktivitätsfortschritten wird ebenfalls abgesehen, sodass das beitrags-
pflichtige Erwerbseinkommen konstant bleibt. Bei unverändertem Beitragssatz 
und Rentenniveau entstünde durch den Wechsel von dem einen in das ande-
re demografische Szenario ein Finanzierungsdefizit von 0,6 Millionen Euro.

Unter sonst gleichen Bedingungen lässt sich das drohende Defizit in drei 
 Reformszenarien vermeiden:

• Beitragssatzanstieg. Die Rentenhöhe und das Rentenzugangsalter bezie-
hungsweise die Lebensarbeitszeit bleiben konstant. Dann steigt die Ren-
tenlast unter den getroffenen Modellannahmen auf 3,33 Millionen Euro. 
Verteilt auf 405 Beitragszahler errechnet sich ein notwendiger Beitragssatz 
von 22,86 Prozent.

• Rentenkürzung. Der Beitragssatz und die Lebensarbeitszeit bleiben unver-
ändert. Dann sinken die Beitragseinnahmen in diesem Beispiel auf 2,73 Mil-
lionen Euro. Verteilt auf 220 Rentner führt das zu einem Absinken der monat-
lichen Rente auf rund 1.033 Euro beziehungsweise 12.393 Euro pro Jahr.

• Höhere Regelaltersgrenze. Sollen hingegen Beitragssatz und durchschnitt-
liche Rentenansprüche unverändert bleiben, muss die Regelaltersgrenze 
soweit angehoben werden, dass das ursprüngliche Verhältnis von Rentnern 
zu Beitragszahlern (200/450 = 0,44) bestehen bleibt (Übersicht 5). Dazu muss 
die Regelaltersgrenze bei einer über alle Kohorten gleichmäßig verteilten 
und unveränderten Erwerbsbeteiligung um rund drei auf rund 48 Jahre 
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angehoben werden, sodass sich die Rentenbezugsdauer von 22 auf 19   Jahre 
reduziert. Rechnerisch würde dann ein konstanter Beitragssatz ausreichen, 
um unverändert hohe Durchschnittsrenten zu alimentieren. Die demogra-
fisch bedingten Zusatzlasten werden dadurch sowohl auf die Rentner- als 
auch auf die Beitragszahlerkohorten verteilt, weil der kürzeren Rentenbe-
zugsphase eine längere Erwerbsphase gegenübersteht.

Rentenreform als Reaktion auf die Bevölkerungsalterung 
Mit den Reformen der Jahre 2001, 2004 und 2007 hat der Gesetzgeber eine 
Kombination der drei Politikoptionen im deutschen gesetzlichen Rentenver-
sicherungssystem realisiert:

• Zunächst wurde im Jahr 2001 der  Riester-Faktor (einschließlich Beitrags-
satzfaktor) in die Rentenanpassungsformel eingeführt: Grundsätzlich be-
misst sich die jährliche Rentenanpassung zwar an der Entwicklung der 
Bruttolöhne, sie wird aber seitdem durch einen Anstieg des Beitragssatzes 
zur Rentenversicherung gebremst (respektive durch ein Absinken des Bei-

Rente mit 73? Übersicht 5

Auf der Grundlage der aktuellen Bevölkerungsprognose des Statistischen Bundesamts (Statisti-
sches Bundesamt, 2015) lässt sich errechnen, wie hoch das Renteneintrittsalter in Deutschland 
steigen müsste, sollten das Rentenniveau und der Beitragssatz unter ansonsten unveränderten 
Bedingungen in etwa stabil bleiben. Notwendige Bedingung dafür ist ein unverändertes Größen-
verhältnis zwischen den Kohorten im erwerbsfähigen Alter und den Rentnerkohorten. 
Betrachtet wird hierzu das Verhältnis von potenziellen Rentnern – Personen im Alter der Regel-
altersgrenze oder darüber – zu potenziellen Erwerbstätigen ab einem Alter von 20 Jahren. Den 
Daten der Variante 1 der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung (Statistisches Bun-
desamt, 2015) nach lag dieser Quotient 2013 bei etwa 34 Prozent. Das heißt, knapp drei Personen 
im Erwerbsalter kommen auf einen potenziellen Rentner. Soll dieser Quotient in den nächsten 
Jahrzehnten höchstens um 1 Prozentpunkt überschritten werden, müsste die Regelaltersgrenze 
und damit das Renteneintrittsalter stark angehoben werden: Unterstellt man für 2013 eine Regel-
altersgrenze von 65 Jahren, müsste der Renteneintritt 2030 bei 69 und 2035 bereits bei 71 Jahren 
liegen. Ab 2041 könnte es dann bei 73 Jahren konstant gehalten werden (Kochskämper, 2016b).
Diese modellhafte Rechnung abstrahiert zwar unter anderem von den Entwicklungen der sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigung und der sozialversicherungspflichtigen Entgelte. Sie macht 
aber im Umkehrschluss deutlich, dass bei der gegebenen demografischen Entwicklung wenig 
rentenpolitischer Handlungsspielraum herrscht. Denn wollte man den Anstieg der Regelalters-
grenze vermeiden, bedeutete das im Umkehrschluss, dass der Beitragssatz steigen und/oder das 
Rentenniveau über die bis 2030 gültigen Grenzen hinaus abgesenkt werden müssten.

Eigene Darstellung
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tragssatzes erhöht). Zusätzlich wird unterstellt, dass ein Vorsorgebeitrag 
von 4 Prozent in eine private Altersvorsorge geleistet wird. Dieser Vorsorge-
faktor wirkt ebenfalls dämpfend auf die jährliche Anpassung.

• Mit der Rentenreform 2004 wurde der Nachhaltigkeitsfaktor in die Rentenan-
passungsformel integriert. In der Berechnung der Rentenhöhe wird seit der 
Rentenanpassung zum 1. Juli 2005 die Veränderung des Verhältnisses zwi-
schen Beitragszahlern und Rentnern mit einer Gewichtung von 0,25 berück-
sichtigt. Verändert sich der Quotient zulasten der aktiv Versicherten, führt 
dies zu einer Minderung der Rentenanpassung. Umgekehrt erhöht eine Ent-
lastung der Beitragszahlerkohorten den Spielraum für die Rentenanpassung.

• Bereits vor 2001 wurde das Renteneintrittsalter für Frauen schrittweise auf 
das Niveau der Männer angehoben. Neben der Anpassung der formalen 
Regelaltersgrenze wurden in der Vergangenheit auch Maßnahmen zur Er-
höhung des effektiven Rentenzugangsalters ergriffen, etwa mit der flächen-
deckenden Anwendung von Abschlägen bei vorzeitigem Renteneintritt seit 
der Jahrtausendwende. Mit dem Rentenversicherungs-Anpassungsgesetz 
von 2007 wurde schließlich festgelegt, die Regelaltersgrenze von 2012 bis 
2029 schrittweise von 65 auf 67 Jahre anzuheben. 

Bildlich gesprochen sollen die verschiedenen Faktoren der Rentenanpassungs-
formel die demografisch bedingten Zusatzlasten zwischen den Kohorten aus-
balancieren. Steigen die Ausgaben der Gesetzlichen Rentenversicherung stär-
ker als die Einnahmen, wird eine Anhebung des Beitragssatzes nötig, die aber 
in den Folgeperioden weitere Rentenerhöhungen bremst. Damit sinkt das 
Rentenniveau, sodass die wachsenden Rentnerkohorten mittelbar an der Fi-
nanzierung der von ihnen verursachten Zusatzlasten beteiligt werden. Steigt 
das effektive Renteneintrittsalter mit der Anhebung der Regelaltersgrenze, 
kann aber der unter ansonsten unveränderten Bedingungen bremsende Ein-
fluss des Nachhaltigkeitsfaktors verringert werden. Das Rentenniveau sinkt 
also weniger stark, wenn aufgrund eines späteren Renteneintritts die Zahl der 
Erwerbstätigen weniger stark sinkt als ursprünglich erwartet.

Der Nachhaltigkeitsfaktor spiegelt allerdings nicht zwingend die demografische 
Veränderung wider, denn er bildet das zahlenmäßige Verhältnis zwischen 
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idealtypischen, das heißt auf Vollzeitäquivalente umgerechneten Beitragszah-
lern und Rentnern ab, und nicht etwa das Zahlenverhältnis der Kohorten. Steigt 
beispielsweise in einer Periode die Erwerbsbeteiligung der Kohorten im Er-
werbsalter, nimmt der Nachhaltigkeitsfaktor einen geringeren Wert an. Dies 
erhöht den Anpassungsspielraum in der Periode, obwohl die Bevölkerung 
unverändert altert.

Gleichwohl lässt sich der erwünschte Effekt bereits für das vergangene Jahr-
zehnt anhand der Entwicklung des Sicherungsniveaus vor Steuern nachvoll-
ziehen (Deutsche Rentenversicherung, 2015b, 258). Dieser Trend wird sich 
weiter fortsetzen. So ging die Bundesregierung im November 2016 davon aus, 
dass das Sicherungsniveau von 47,7 Prozent (2015) weiter bis auf 44,5 Prozent 
(2030) sinken wird (BMAS, 2016a, 40). Damit liegt der Wert aber immer noch 
über dem gesetzlich definierten Mindestniveau von 43 Prozent. Im Gegenzug 
muss der Beitragssatz im Szenario einer mittleren Beschäftigungs- und 
Lohnentwicklung von aktuell 18,7 auf dann 21,8 Prozent steigen. Auch dieser 
Wert liegt noch unterhalb der bis zum Jahr 2030 festgelegten Obergrenze von  
22 Prozent (Abbildung 5).

Rentenniveau und Beitragssatz
jeweils zum 1. Juli, in Prozent

Sicherungsniveau vor Steuern: gesetzliche Bruttorente nach Abzug der Sozialversicherungsbeiträge eines 
Rentners vor Steuern in Prozent des durchschnittlichen Verdiensts eines Arbeitnehmers nach Abzug 
der gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträge vor Steuern, auf Basis des Rentenversicherungsberichts 2016.
Daten: http://link.iwkoeln.de/317929
Quellen: BMAS, 2016a, 38 f.; Deutsche Rentenversicherung, 2015b, 258 �.

Abbildung 5
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Rentenniveau bei steigender Regelaltersgrenze
Im Fokus der aktuellen Debatte steht das regelgebundene Absinken des ge-
setzlichen Versorgungsniveaus vor allem deshalb, weil damit die Sorge um 
eine steigende Verbreitung von Armutsrisiken im Alter verknüpft wird. Unab-
hängig von dem grundlegenden Verweis auf die Architektur der Alterssicherung 
in Deutschland (vgl. Kapitel 2.2) bestehen methodische Einwände bezüglich 
der Aussagekraft des Rentenniveaus (vgl. dazu Pimpertz, 2016b, 10 f.). Denn 
das Sicherungsniveau vor Steuern – definiert als die Bruttorente nach Abzug 
der Rentneranteile am Beitrag zur Gesetzlichen Kranken- und Pflegeversiche-
rung in Prozent der durchschnittlichen Bruttogehälter vor Steuern (BMAS, 
2016b) – wird für einen Standardrentner berechnet, der 45 Beitragsjahre mit 
jeweils durchschnittlichen Verdiensten aufweist. Diese erwerbsbiografischen 
Merkmale beruhen aber nicht auf empirischen Befunden, sondern auf einem 
Modellfall. Eine modellbasierte Berechnung zur Entwicklung des Versorgungs-
niveaus bietet also im besten Fall eine Heuristik, aber keinen empirisch abge-
sicherten Befund zur Veränderung realer Versorgungssituationen.

Mit der Rentenreform 2001 ist das auf der Basis des Standardrentnerfalls be-
rechnete Sicherungsniveau vor Steuern aber zu einer politischen Steuerungs-
größe geworden, weil der Gesetzgeber von der Vorstellung einer den Lebens-
standard sichernden gesetzlichen Versorgung abgerückt ist und ein regelge-
bundenes Absinken des Rentenniveaus bis 2030 anstrebt. Damit verändert sich 
auch die Qualität der zugrunde liegenden Standardrentnerbiografie von einem 
Modellfall hin zu einer impliziten Norm. Fraglich ist dann aber, warum die 
Fiktion von 45 Beitragsjahren unverändert aufrechterhalten werden soll, wenn 
gleichzeitig mit der Anhebung der Regelaltersgrenze eine neue Norm definiert 
wird. Dieser Anpassung trägt die Berechnung des künftigen Sicherungsniveaus 
bislang jedenfalls nicht Rechnung. 

Wie aber entwickelt sich das Sicherungsniveau vor Steuern, wenn die mit der 
Anhebung der Regelaltersgrenze verbundene Hoffnung auf eine längere Er-
werbsphase im Standardrentenfall nachvollzogen wird? Auf der Basis der An-
nahmen, die die Bundesregierung in ihrer mittleren Variante des Rentenversi-
cherungsberichts zugrunde gelegt hat, lässt sich das Sicherungsniveau vor 
Steuern für entsprechend längere Beitragszeiten überschlägig berechnen 
(Tabelle 2). 
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Unter der vereinfachenden Annahme, dass sich eine längere Erwerbsphase 
nicht auf die systemrelevanten Parameter Lohnentwicklung und Beschäfti-
gungsstand auswirken und folglich die unterstellte Fortschreibung des aktu-
ellen Rentenwerts nicht tangiert wird, steigt das Sicherungsniveau vor Steuern 
bis zum Jahr 2020 bei einer um 0,8 Jahre längeren Beitragsphase um gut  
1 Prozentpunkt gegenüber dem Ausgangswert. Zwar sinkt der Wert in den 
Folgejahren ähnlich wie im Ausgangsszenario, er liegt aber mit 46,5 Prozent 
im Jahr 2030 exakt 2 Prozentpunkte über dem ursprünglich anvisierten Wert. 
Andersherum gewendet können im Standardrentnerfall rund zwei Drittel der 
ursprünglich erwarteten Einbußen beim Versorgungsniveau über die beab-
sichtigte Verlängerung der Erwerbsphase wettgemacht werden (Pimpertz, 
2016b, 11; zu ähnlichen Ergebnissen kommen Börsch-Supan et al., 2016, 40).

Diese Überlegung ist zwar holzschnittartig, da sie weder den Einfluss einer 
verlängerten Erwerbsphase auf den Nachhaltigkeitsfaktor noch die Auswir-
kungen auf den Beitragssatzfaktor berücksichtigt. Gleichwohl deutet die Be-
rechnung auf das künftige Handlungsfeld hin. Denn auch in den Folgeperioden 
nach 2030 gilt es, einen Umgang mit den dann zusätzlich geltend gemachten 
Beitragszeiten zu finden. Hinter der Anhebung der Regelaltersgrenze auf  
67 Jahre stand nämlich ursprünglich keinesfalls die Idee, trotz rechnerisch 
sinkendem Rentenniveau den Versicherten eine Chance auf eine höhere Ren-
tenanwartschaft einzuräumen. Vielmehr wurde die Anhebung der Regelalters-

Sicherungsniveau vor Steuern Tabelle 2
Modellrechnung für einen Standardrentner mit 45 respektive 47 Beitragsjahren

Jahr

Standardrentner Mit verlängerter Erwerbsphase
Beitrags
jahre

Euro pro 
Monat

Sicherungsniveau 
vor Steuern,  
in Prozent

Beitrags
jahre

Euro pro 
Monat

Sicherungsniveau 
vor Steuern,  
in Prozent

2015 45 1.314 47,7 – – –
2020 45 1.509 47,9 45,8 1.536 48,8
2025 45 1.678 46,5 46,3 1.726 47,8
2030 45 1.844 44,5 47,0 1.926 46,5

Sicherungsniveau vor Steuern: gesetzliche Bruttorente nach Abzug der Sozialversicherungsbeiträge eines 
Rentners vor Steuern in Prozent des durchschnittlichen Verdiensts eines Arbeitnehmers nach Abzug der 
gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträge vor Steuern, auf Basis des Rentenversicherungsberichts 2016; 
verlängerte Erwerbsphase: 45 Beitragsjahre zuzüglich Beitragszeiten jenseits der Altersgrenze von 65 Jahren 
entsprechend der gesetzlichen Anpassung der Regelaltersgrenze.
Quellen: BMAS, 2016a, 37 ff.; Pimpertz, 2016b, 10
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grenze notwendig, um die Obergrenze beim Beitragssatz und die Untergrenze 
beim Sicherungsniveau bis 2030 überhaupt halten zu können. Zugespitzt gilt 
also seit 2012 die Logik, dass die Versicherten länger arbeiten müssen, um bei 
gegebenem Beitragssatzanstieg ein niedrigeres Versorgungsniveau zu reali-
sieren (Kochskämper/Pimpertz, 2015, 47). Diese doppelte Belastung aus nied-
rigerem Sicherungsniveau und verlängerter Beitragszeit wird aber erst trans-
parent, wenn die Standardrentnerbiografie auch an die veränderte Norm der 
Regelaltersgrenze angepasst und entsprechend dem gesetzlichen Korridor 
entwickelt wird (vgl. auch Börsch-Supan et al., 2016, 38 f.).

Höhere Regelaltersgrenze – eine verkappte Rentenkürzung?
Entgegen vielfach geäußerter Kritik ist die Diskussion um eine weitere Erhöhung 
der Regelaltersgrenze keineswegs aus der Luft gegriffen (zum Beispiel Deutsche 
Bundesbank, 2016, 69 ff.; Plickert, 2016). Vielmehr wird diese Politikoption 
unumgänglich, wenn unter ansonsten unveränderten Bedingungen weder ein 
Absinken des Rentenniveaus noch ein Ansteigen des Beitragssatzes jenseits 
der bislang gültigen Unter- und Obergrenzen opportun erscheint (Kochskäm-
per, 2016b). Dabei haben einige EU-Mitgliedsstaaten (unter anderem Dänemark, 
Finnland, Italien, Niederlande) bereits Regeln installiert, wonach eine höhere 
Lebenserwartung automatisch zu einer weiteren Anhebung der Regelalters-
grenze führt – auch über die in Deutschland angepeilte Grenze von 67 Jahren 
hinaus (Finnish Centre for Pensions, 2016). 

Oftmals wird in der deutschen Öffentlichkeit dagegen argumentiert, eine Er-
höhung der Regelaltersgrenze käme einer Rentenkürzung gleich. Personen, 
die nicht bis zur neuen Regelaltersgrenze arbeiten könnten, müssten nun 
Abschläge bei ihrer Rente in Kauf nehmen und wären dadurch schlechterge-
stellt. Die Argumentation setzt aber einen irreführenden Anker. Richtig ist zwar, 
dass Abschläge bei der Inanspruchnahme der Rente vor Erreichen der Regel-
altersgrenze in Kauf genommen werden müssen. Wird also die Regelalters-
grenze beispielsweise von 65 auf 67 Jahre angehoben, müssen diejenigen, die 
weiterhin mit 65 Jahren ihre Rente erstmals beziehen möchten, künftig eine 
um Abschläge verminderte Rente akzeptieren. In dem System der Teilhabe-
äquivalenz besteht aber kein Rentenanspruch im Sinne eines fixen monetären 
Werts, sondern der Rentenzahlbetrag ändert sich unter anderem infolge de-
mografischer Veränderungen. Verschiebt sich das Verhältnis zwischen Rentnern 
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und Beitragszahlern zuungunsten der Kohorten im Erwerbsalter, sorgt der 
Nachhaltigkeitsfaktor in der Rentenanpassungsformel dafür, dass der aktuel-
le Rentenwert weniger stark steigt als die durchschnittlichen Entgelte und 
deshalb das Rentenniveau sukzessive sinkt. Dem wirkt aber eine Anhebung 
der Regelaltersgrenze entgegen, sodass der beschriebene Bremseffekt schwä-
cher ausfällt. So ist sogar möglich, dass Personen, die auch bei einer höheren 
Regelaltersgrenze mit 65 in den Ruhestand wechseln, trotz Abschlägen diesel-
be nominale Rentenauszahlung erhalten wie in einer Welt ohne höhere Regel-
altersgrenze (Babel/Bomsdorf, 2006). 

Zweites Zwischenergebnis
Ziel der Gesetzlichen Rentenversicherung ist eine Verstetigung der (beitrags-
pflichtigen) Einkommen im Alter. Auch wenn künftige Rentenanwartschaf-
ten beitragsbezogen ermittelt werden, bemisst sich die konkrete Höhe 
künftiger Rentenauszahlungen nach dem Beitragsaufkommen in späteren 
Perioden.

Steigt der Rentner-Beitragszahler-Quotient, stehen mit dem Beitragssatz, 
dem Versorgungsniveau und der Regelaltersgrenze drei Stellschrauben zur 
Verfügung, um finanzielle Schieflagen zu vermeiden. Eine Anhebung der 
Regelaltersgrenze hilft, den ursprünglichen Rentner-Beitragszahler-Quo-
tienten zu stabilisieren und im Idealfall weitere Anpassungen von Beitrags-
satz und Versorgungsniveau zu vermeiden.

Mit den Rentenreformen der 2000er Jahre hat der Gesetzgeber eine Kom-
bination aller drei Maßnahmen umgesetzt. Allerdings sind Beitragssatzober-
grenzen und ein Mindestsicherungsniveau vor Steuern lediglich bis zum 
Jahr 2030 definiert. Der demografische Anpassungsdruck wird dagegen 
über dieses Datum hinaus anhalten. 

Sollen künftige Beitragszahlerkohorten nicht mit noch höheren Beitrags-
sätzen belastet werden, gleichzeitig aber das gesetzliche Versorgungsniveau 
nicht unter die bisher angepeilte Untergrenze sinken, bleibt eine weitere 
Anhebung der Regelaltersgrenze über 67 Jahre hinaus unvermeidlich. Dabei 
sollte die Standardrentnerbiografie die veränderte Regelaltersgrenze be-
rücksichtigen, damit nicht über die angestrebte Verhaltensanpassung der 
Versicherten zusätzliche Finanzierungslasten auf künftige Beitragszahler-
kohorten überwälzt werden.
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3.3 Irrwege in der aktuellen Reformdebatte
Vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen lassen sich die Reformvor-
schläge sowohl hinsichtlich ihrer Ziele und Begründungen als auch mit Blick 
auf ihre Auswirkungen auf das gesetzliche Sicherungssystem analysieren.

Lebensstandardsicherung bedeutet nicht Mindestsicherung
Einige Stimmen plädieren für eine Stabilisierung des gegenwärtigen Siche-
rungsniveaus in der Gesetzlichen Rentenversicherung (zum Beispiel FAZ, 2016; 
IG Metall, 2016) oder sogar für ein höheres Sicherungsniveau von mindestens 
50 Prozent (zum Beispiel der Vorsitzende der Gewerkschaft ver.di, vgl. SZ, 2016). 
Begründet wird diese Abkehr vom bisherigen rentenpolitischen Kurs mit dem 
Ziel der Armutsprävention im Alter, meist sprachlich bebildert mit der Rückkehr 
zu einer den Lebensstandard sichernden gesetzlichen Versorgung. 

Dieses Bild entpuppt sich allerdings als irreführend. Denn aufgrund der bei-
tragsbezogenen Definition des Rentenanspruchs kann die Gesetzliche Renten-
versicherung lediglich das beitragspflichtige Einkommen in der Ruhestands-
phase verstetigen. Ob dieses Einkommen während der Erwerbsphase maß-
geblich für den Lebensstandard oder gar hinreichend im Sinne einer Mindest-
sicherung gewesen ist, bleibt unbestimmt. Außerdem folgt aus dem Prinzip 
der Teilhabeäquivalenz, dass die absolute Höhe künftiger Renten erst durch 
die Beitragseinnahmen in der Zukunft determiniert wird. Beides hat zur Folge, 
dass der Begriff der Lebensstandardsicherung nicht im Sinne eines absoluten 
Werts oder einer Existenzsicherung interpretiert werden darf.

Umgekehrt sind Zweifel begründet, ob der Lebensstandard künftiger Rentner 
bedroht wird, wenn das Sicherungsniveau auf bis zu 43 Prozent sinkt. Da das 
gesetzliche Versorgungsniveau auf der Basis des Standardrentnerfalls mit  
45 Beitragsjahren berechnet wird, kann das modellhaft errechnete Niveau 
Variationen im Verhalten der Versicherten nicht spiegeln. Das gilt insbesonde-
re für den Einfluss einer im Vergleich zu älteren Kohorten verlängerten Erwerbs- 
phase oder höheren Erwerbsbeteiligung, die unter unveränderten Regeln des 
Status quo zu einem höheren individuellen Rentenanspruch führen können. 

Einige Indizien deuten tatsächlich auf eine schrittweise Verlängerung der Le-
bensarbeitszeit hin. So ist nicht nur das durchschnittliche Zugangsalter bei 
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den Altersrenten seit 2000 von 62,3 auf über 64 Jahre gestiegen (Tabelle 3). 
Auch für einzelne Kohorten lässt sich der Trend zu einem späteren Rentenein-
tritt nachvollziehen (Deutsche Rentenversicherung, 2015b, 142 ff.). Dieser Be-
fund geht einher mit einem Anstieg der Versicherungsjahre, die bei den Alters-
renten in die Berechnung einfließen. Nachdem der Wert von 2000 bis 2005 
noch auf durchschnittlich 32,3 Jahre gesunken ist, kletterte die Anzahl der 
angerechneten Versicherungsjahre bis 2010 auf 35,4 Jahre und bis 2014 weiter 
auf 37,4 Jahre. 

Ob damit auch die durchschnittliche Zahl der persönlichen Entgeltpunkte 
steigt, hängt allerdings von weiteren Faktoren wie der Entgelthöhe und dem 
Zeitpunkt des Rentenbezugs ab. Auf der einen Seite entwickelt sich der Anteil 
derjenigen Versicherten rückläufig, die vorzeitig in den Ruhestand wechseln 
und wegen der fälligen Abschläge deshalb einen Zugangsfaktor kleiner als 1,0 
hinnehmen müssen. Auch der vorzeitige Rentenbezug erfolgt immer später 
(Deutsche Rentenversicherung, 2015b, 139; Pimpertz, 2016b, 11 ff.). Damit 
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die durchschnittliche Anzahl der persönli-
chen Entgeltpunkte und damit die tatsächliche Versorgung der künftigen Rent-
ner im Vergleich ceteris paribus weniger stark sinken, als es das modellhaft 
berechnete Versorgungsniveau suggeriert. 

Auf der anderen Seite hängt die Entwicklung des durchschnittlichen Renten-
anspruchs auch davon ab, ob die Versicherten selbst bei längerer Lebensar-

Kennziffern zum Rentenzugang Tabelle 3
Rentenzugang Männer und Frauen

2000 2005 2010 2014
Durchschnittliches Rentenzugangsalter, in Jahren (Altersrenten ohne neue Mütterrenten)

62,3 63,2 63,5 64,1
Anteil der Personen im Zugangsalter von … Jahren an allen Zugängen eines Berichtsjahres 
(Renten wegen Alters und Erwerbsminderung)
65 und mehr 26,4 36,6 36,3 43,5
63 oder 64 9,8 14,4 15,3 31,2
61 oder 62 7,9 14,1 9,5 6,8
Durchschnittliche Versicherungsjahre der Altersrenten

33,7 32,3 35,4 37,4

Quelle: Deutsche Rentenversicherung, 2015b, 131 ff.
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beitszeit vermehrt in Voll- oder Teilzeit arbeiten und welche Verdienste sie 
dabei erzielen. Einfache empirische Daten geben allerdings kaum Aufschluss 
über die tatsächliche Entwicklung. So schwankt die Summe der durchschnitt-
lichen Entgeltpunkte je Versichertenjahr bei den Altersrenten erratisch, allein 
in der vergangenen Dekade in einem relativ großen Intervall zwischen 0,813 
im Jahr 2007 und 0,704 im Jahr 2013 (Deutsche Rentenversicherung, 2015b, 
134). Gleichwohl begründen der kontinuierliche Aufbau sozialversicherungs-
pflichtiger Voll- und Teilzeitbeschäftigung seit 2005 (Beznoska et al., 2016, 29) 
sowie die steigende Arbeitsmarktpartizipation der Frauen (IW Köln, 2016, 11) 
die Hoffnung, dass künftige Rentnerkohorten eine höhere Anzahl an Entgelt-
punkten erwerben, als es die Mitglieder älterer Kohorten im gleichen Lebens-
alter in der Vergangenheit getan haben. 

Ob daraus tatsächlich eine günstigere Entwicklung der effektiven Versorgung 
resultieren wird, als es das Absinken des modellhaft berechneten Renten-
niveaus anzeigt, wird letztlich von der Bereitschaft künftiger Beitragszahler 
abhängen, die Rentenanwartschaften über einen entsprechend hohen Bei-
tragssatz mittelbar zu alimentieren. Denn nur wenn mehr Beitragseinnahmen 
zu verteilen sind, kann zum Beispiel eine höhere durchschnittliche Anzahl an 
Entgeltpunkten bei Frauen zu einer besseren Versorgung führen, ohne dass 
die übrigen Rentenanwartschaften geringer bewertet werden müssen. Anders 
liegt der Fall, wenn die Beitragslast künftiger Generationen nicht steigen soll. 
Bei unverändertem Beitragsaufkommen können die zusätzlichen Anwartschaf-
ten nur auf Kosten der bis dato höheren übrigen Anwartschaften alimentiert 
werden. Es kommt also zu einer Umverteilung innerhalb der Gemeinschaft der 
gesetzlichen Rentner. Offen muss an dieser Stelle bleiben, ob eine derartige 
Umverteilung wirksam vor Armutsrisiken im Alter schützt. 

Armutsrisiken auch bei höherem Versorgungsniveau
Aber nicht nur das Bild einer Lebensstandardsicherung bei höherem Versor-
gungsniveau trügt. Auch das Kernziel der Armutsprävention kann mit einer 
Anhebung des Sicherungsniveaus nicht treffsicher verfolgt werden. Denn die 
Armutsgefährdungsschwelle wird über das Nettoäquivalenzeinkommen defi-
niert, in das weitere Einkommensquellen sowie Einkommen des Partners und 
der Haushaltskontext eingehen. Deshalb kann die gesetzliche Rente nur mit-
telbar vor Armutsrisiken schützen. Um einen belastbaren empirischen Zusam-
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menhang zwischen dem Absinken des Sicherungsniveaus vor Steuern und 
einem Anstieg der Armutsgefährdung behaupten zu können, müssen auch die 
Veränderungen der Erwerbsbeteiligung, der beitragspflichtigen und der er-
gänzenden Einkommen, der Haushaltszusammensetzung sowie der Wechsel-
wirkungen zwischen diesen Komponenten kontrolliert werden, die sich im 
Haushaltskontext ergeben können.

So bedeutet eine Anhebung des Rentenniveaus auf 50 Prozent gegenüber der 
derzeit gültigen Untergrenze von 43 Prozent eine Anhebung der individuellen 
Rentenansprüche um lediglich rund 16 Prozent. Damit würden alle Brutto- 
renten, die derzeit weniger als 86 Prozent der Armutsgefährdungsschwelle 
ausmachen, selbst bei einer entsprechenden Aufstockung des allgemeinen 
Rentenniveaus nicht den kritischen Wert übertreffen. 

Umgekehrt drohen aber Mitnahmeeffekte. Zum einen profitieren alle Rentner 
von einer verbesserten Versorgung, die auch bei einem niedrigeren Sicherungs-
niveau mit ihrer gesetzlichen Rente über der Armutsgefährdungsschwelle 
liegen. Zum anderen werden auch die Ruheständler günstiger gestellt, deren 
eigene Rente zwar unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle liegt, die aber 
aufgrund ergänzender Alterseinkommen oder mittelbar über die Einkommen 
ihres Partners vor Armutsrisiken geschützt sind. Nur in den Fällen, in denen 
ein höheres gesetzliches Versorgungsniveau dazu führt, dass das gesamte 
Haushaltseinkommen den kritischen Wert überschreitet, kann mit einer Um-
kehr des bisherigen rentenpolitischen Kurses tatsächlich auch Armutspräven-
tion gelingen.

Angesichts dieser wenig treffsicheren Wirkung fallen die fiskalischen Kosten 
eines höheren Sicherungsniveaus vor Steuern umso mehr ins Gewicht. Bei 
einer fiktiven Anhebung des Versorgungsniveaus auf 50 Prozent würden im 
Jahr 2060 Mehrausgaben in Höhe von über 40 Milliarden Euro drohen (in heu-
tigen Werten gerechnet). Der Beitragssatz müsste bis 2040 auf rund 26 Prozent 
steigen und bis zum Jahr 2060 weiter bis auf 27,5 Prozent (Börsch-Supan et 
al., 2016, 36). Insbesondere wenn die zusätzlichen Ausgaben über weiter stei-
gende Beitragssätze finanziert werden, können – unveränderte Nettolohn-
ansprüche vorausgesetzt – steigende Arbeitskosten zu Mengenanpassungen 
auf dem Arbeitsmarkt führen. 



38

Vor dem Hintergrund der geringen Treffsicherheit, der Gefahr hoher Mitnah-
meeffekte, der fiskalischen Zusatzlasten und der daraus resultierenden Ar-
beitsmarkteffekte erscheint weder eine Anhebung des gesetzlichen Renten-
niveaus noch ein Einfrieren des aktuell erreichten Niveaus gerechtfertigt, um 
vor Armutsgefährdungsrisiken zu schützen. Allein verteilungspolitische Präfe-
renzen vermögen eine Abkehr vom bisherigen rentenpolitischen Kurs zu be-
gründen. Die „Gewinne“ der aktuellen Rentnerkohorten und die der renten-
nahen Jahrgänge im Erwerbsalter würden dabei aber auf Kosten nochmals 
höherer Belastungen für die jüngeren Kohorten durchgesetzt.

Lebensleistungsrente anfällig für Mitnahmeeffekte
Die Große Koalition hat für die Legislaturperiode 2013–2017 verabredet, eine 
solidarische Lebensleistungsrente einzuführen – ein Kunstbegriff, der die un-
terschiedlichen rentenpolitischen Vorstellungen einen soll, die im Bundestags-
wahlkampf 2013 von den Koalitionspartnern und unterschiedlichen Interes-
senvertretern diskutiert worden sind. Im Mittelpunkt des Konzepts steht eine 
steuerfinanzierte Aufwertung der Rentenanwartschaften von Geringverdienern 
und Personen mit Erwerbsunterbrechungen aufgrund von Arbeitslosigkeit, 
Erziehungs- und Pflegeleistungen bis auf ein Niveau, das knapp über dem 
Grundsicherungsanspruch eines Haushaltsvorstands (einschließlich Wohn-
kosten) liegt. Nur in den technischen Ausführungen unterscheidet sich das 
Konzept damit von früheren Konzepten wie der Rente nach Mindesteinkommen 
respektive der Rente nach Mindestentgeltpunkten. In allen Fällen sollen nied-
rige gesetzliche Anwartschaften höher bewertet werden, wenn bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sind. In dem Beispiel der solidarischen Lebensleis-
tungsrente soll Menschen, die ein Leben lang gearbeitet oder sich in familiären 
Aufgaben engagiert haben, explizit eine höhere Altersversorgung eingeräumt 
werden als Personen, die ohne den Nachweis entsprechender Anstrengungen 
auf die Grundsicherung angewiesen sind. Um diese Unterscheidung treffen zu 
können, muss die Aufwertung der Entgeltpunkte an Voraussetzungen geknüpft 
werden. Dazu zählt in erster Linie der Nachweis einer Mindestanzahl von Ver-
sicherungs- und Beitragsjahren (dies war auch bei der Rente nach Mindestein-
kommen respektive Mindestentgeltpunkten der Fall). Je nach Modellvariante 
wird die Leistung darüber hinaus an den Nachweis einer ergänzenden geför-
derten Privatvorsorge geknüpft und gegebenenfalls unter den Vorbehalt einer 
Einkommensprüfung des Partners gestellt.
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Auf den ersten Blick ähnelt die Idee einer Rentenaufstockung dem zuvor dis-
kutierten Fall einer allgemeinen Anhebung des Sicherungsniveaus, lediglich 
beschränkt auf eine spezielle Personengruppe. Nicht zuletzt deshalb wird dem 
Modell in der öffentlichen Debatte entgegengehalten, es durchbreche mit 
dieser selektiven Begünstigung das allgemeine Prinzip der Teilhabeäquivalenz. 
Dieser Einwand verfängt aber nicht, ist doch der Bruch mit dem Äquivalenz-
prinzip beabsichtigt. Tatsächlich handelt es sich um eine steuerfinanzierte 
Transferleistung, die – wenn sie denn erfolgreich umgesetzt wird – für bestimm-
te Gruppen eine Inanspruchnahme der bedürftigkeitsgeprüften Grundsiche-
rung ersetzt (vgl. zum Folgenden Arentz/Roth, 2012, 160 ff.). 

Damit stellt sich zunächst die Frage nach der Treffsicherheit. Alle Modellvari-
anten sehen eine Vervielfachung der persönlichen Entgeltpunkte vor. Die Iden-
tifikation der Geringverdiener erfolgt dabei über die Summe der Entgeltpunk-
te bei einer gegebenen Mindestanzahl von Beitragsjahren. Über die Aufwertung 
der Entgeltpunkte kann aber keineswegs sichergestellt werden, dass alle Be-
zieher niedriger Renten auch das anvisierte Mindestversorgungsniveau errei-
chen. Wenn zum Beispiel eine Verdoppelung der Entgeltpunkte vorgesehen 
wird, der individuelle Rentenanspruch aber niedriger ausfällt als die Hälfte der 
Armutsgefährdungs- oder Grundsicherungsschwelle, verfehlt das Instrument 
sein vorgebliches Ziel. 

Grundlegender gilt aber auch hier der Einwand, dass die Höhe der gesetzlichen 
Rente nur mittelbar das Armutsgefährdungsrisiko beeinflusst, da ergänzende 
Einkommen im Haushaltskontext systematisch zu berücksichtigen sind. Des-
halb drohen umgekehrt unerwünschte Mitnahmeeffekte (Boll/Lagemann, 2016, 
15 ff.). Vor allem bleibt ungeklärt, welche Entscheidungen oder Faktoren zu 
einem geringen gesetzlichen Rentenanspruch führen. Zwar kann eine niedrige 
Rente aus unfreiwilliger Arbeitslosigkeit resultieren beziehungsweise durch 
niedrige Vollzeitverdienste verursacht werden. Eine geringe Summe persönli-
cher Entgeltpunkte kann aber auch aus freiwilliger Teilzeitbeschäftigung re-
sultieren oder aus dem Wechsel zwischen unterschiedlichen Erwerbsformen. 
Sie kann auch auf freiwilligen Erwerbspausen beruhen, für die sich die Betrof-
fenen bewusst entscheiden, zum Beispiel weil sie im Rahmen ihrer innerfami-
liären Arbeitsteilung auch die Altersvorsorge arbeitsteilig organisieren (Bez-
noska/Pimpertz, 2016, 8).
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Um eine Inanspruchnahme durch nicht gefährdete Personen zu verhindern, 
wird deshalb unter anderem gefordert, die Leistung an eine Prüfung der Ein-
kommensverhältnisse im Haushaltskontext zu knüpfen. Damit nähert sich das 
Konzept dem bestehenden Transfersystem, denn sowohl beim Wohngeld als 
auch bei den Leistungen der Grundsicherung wird das gesamte Haushaltsein-
kommen betrachtet. Im Gegensatz zur Grundsicherung verzichtet das Modell 
allerdings auf eine Prüfung der Vermögensverhältnisse. Es bleibt damit gegen-
über jenen Haushaltskonstellationen missbrauchsanfällig, die zwar über ge-
ringe Einkommen verfügen, aber ob ihrer Vermögensausstattung nicht bedürf-
tig sind. Deshalb kann das Modell der Lebensleistungsrente auch als Versuch 
interpretiert werden, das Kriterium der Bedürftigkeitsprüfung für bestimmte 
Gruppen aufzuweichen. Diese selektive Privilegierung im Transferbezug wirft 
eine Reihe weiterer Fragen auf: 

• Zunächst leuchtet nicht ein, warum ein abhängig Beschäftigter, der zum 
Beispiel mit 40 Beitragsjahren die Zugangsvoraussetzung erfüllt, im Trans-
ferrecht anders behandelt werden soll als ein vergleichbarer Beschäftigter 
mit lediglich 39 Beitragsjahren. Dieser Vergleich offenbart die Willkür, die 
hinter der Definition der Zugangskriterien liegt.

• Daneben werden die Personen je nach Erwerbsform unterschiedlich behan-
delt. Ein Selbstständiger, der ebenfalls 40 Jahre in Vollzeit erwerbstätig war 
und trotz nachweislicher Anstrengungen keine Alterssicherung oberhalb 
der Grundsicherungsschwelle realisiert, würde nach wie vor auf die bedürf-
tigkeitsgeprüfte Leistung verwiesen. Sämtliche Einkommen und Vermögens- 
titel werden bei ihm auf die Leistung der Grundsicherung angerechnet. Bei 
dem gleichermaßen Bedürftigen, der zuvor abhängig beschäftigt war, bleibt 
aber das Vermögen bei Gewährung einer Lebensleistungsrente unberück-
sichtigt.

• Diese Form der Ungleichbehandlung verschärft sich in jenen Modellvarian-
ten, die ergänzende Alterseinkommen zumindest partiell bei der Anrechnung 
der Haushaltseinkommen verschonen wollen. Ziel dieser Verschonungsre-
gel ist es, Anreize zur Altersvorsorge bei Geringverdienern zu stärken (vgl. 
eine kritische Auseinandersetzung mit diesem Argument bei Arentz/Roth, 
2012, 161 f.). Denn während abhängig Beschäftigte damit eine Chance auf 
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eine höhere Alterssicherung erhalten, haben selbstständig Erwerbstätige 
zu bestimmten Formen der geförderten Privatvorsorge keinen Zugang. In 
der Folge werden sie nicht nur bei der Vermögensprüfung, sondern auch im 
Rahmen der Einkommensanrechnung schlechtergestellt. Diese Ungleich-
behandlung läuft dem Grundgedanken der Existenzsicherung zuwider, die 
allein aufgrund von Bedürftigkeit und unabhängig von Vorleistungen greifen 
soll. 

Angesichts dieser Einwände sind nicht nur Modellvarianten einer Lebensleis-
tungsrente ungeeignet, zuverlässig vor Armut oder Armutsgefährdungsrisiken 
zu schützen. Denn auch alternative Modelle wie die Rente nach Mindestein-
kommen erweisen sich als gleichermaßen wenig treffsicher. Umso gravieren-
der wiegt auch in diesem Fall der Hinweis auf die Kosten durch nicht intendier-
te Mitnahmeeffekte, die den Spielraum für eine treffsichere Hilfe zugunsten 
Bedürftiger ohne Not einschränken.

Versicherungspflicht für Selbstständige entlastet die Falschen
Eine weitere Forderung zielt auf die Ausweitung der Versicherungspflicht in 
der Gesetzlichen Rentenversicherung auf die bislang nicht versicherten Selbst-
ständigen. Dass der Gesetzgeber Ausnahmen von der obligatorischen Mitglied-
schaft in dem gesetzlichen System zulässt und für unterschiedliche Erwerbs-
formen eigene Versorgungssysteme etabliert, ist aus ökonomischer Sicht nicht 
zu begründen und nur vor dem Hintergrund historisch gewachsener Pfad-
abhängigkeiten zu erklären. Denn eine gesetzliche Versicherungspflicht wird 
üblicherweise mit dem Schutzbedürfnis der Steuerzahler begründet, denen 
ohne ein solches Obligatorium die Ausbeutung durch Freifahrerverhalten droht, 
also dem Unterlassen von Altersvorsorge durch Leistungsfähige im Vertrauen 
auf die steuerfinanzierte Grundsicherung im Alter (vgl. grundlegend dazu 
Buchanan, 1984, 23 ff.). Diese Begründung gilt aber ohne Ausnahme für alle 
Erwerbstätigen und deshalb auch für bislang nicht versicherte Selbstständige. 

Darüber hinaus wird argumentiert, dass der Staat eine Fürsorgepflicht habe, 
weil Menschen künftige Bedürfnisse unterschätzen können (ursprünglich Head, 
1966). Deshalb sei es gerechtfertigt, die Bürger qua Versicherungspflicht zur 
Altersvorsorge zu zwingen. Dieses Argument wird in der finanzwissenschaftli-
chen Literatur unter dem Begriff der meritorischen Güter diskutiert. Einmal 
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abgesehen von den kritischen Einwänden zur Meritorik (vgl. dazu Tietzel/
Müller, 1998; Schnellenbach, 2012) folgt aus diesem Begründungszusammen-
hang, dass eine Pflicht zur Altersvorsorge für alle Bürger gleichermaßen gelten 
muss. Denn ex ante gibt es keinen Hinweis darauf, dass nur Personen in be-
stimmten Erwerbsformen künftige Bedürfnisse systematisch unterschätzen. 
Insbesondere lässt sich nicht begründen, warum die Erwerbstätigen diesem 
Schutzbedürfnis in unterschiedlichen Vorsorgesystemen nachkommen sollen – 
abhängig Beschäftigte in der Gesetzlichen Rentenversicherung, die in Kammern 
organisierten Mitglieder freier Berufe über deren berufsständische Versor-
gungswerke und Beamte im Rahmen der staatlichen Fürsorgepflicht. 

Unabhängig von der normativ-ökonomischen Perspektive, die nahelegt, bis-
lang nicht versicherte Selbstständige in die Gesetzliche Rentenversicherung 
einzubeziehen, stellt sich die Frage nach der empirischen Evidenz, ob denn bei 
den betreffenden Personen unbefriedigte Schutzbedürfnisse vorliegen (vgl. 
auch SVR, 2001, 160). Der empirische Nachweis eines unzureichenden Vorsor-
geverhaltens in Haushalten mit mindestens einem nicht versicherungspflich-
tigen Erwerbstätigen gestaltet sich jedoch nicht zuletzt ob der Architektur der 
Alterssicherung in Deutschland als komplexes Unterfangen. Zumindest deuten 
Befunde zum Sparverhalten auf Basis des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) 
darauf hin, dass Haushalte mit selbstständig erwerbstätigen Haupt- und/oder 
Zweiteinkommensbeziehern keine systematisch niedrigeren Sparquoten auf-
weisen als Haushalte mit anderen Erwerbsformen (Beznoska/Pimpertz, 2016, 
15). Vielmehr legen die Befunde zur Vermögensverteilung nach Altersgruppen 
und Erwerbsstatus nahe, dass Selbstständige im Durchschnitt mehr Vermögen 
bilden als zum Beispiel abhängig Beschäftigte und sie dieses Vermögen gezielt 
für die Alterssicherung einsetzen (Niehues/Pimpertz, 2012, 28; aktualisiert auf 
der Basis von SOEP, 2013a; Abbildung 6). 

Damit bleibt schließlich die Frage nach den Effekten, die eine Integration nicht 
versicherter Selbstständiger in die Gesetzliche Rentenversicherung nach sich 
zieht. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung (SVR) hat im Jahr 2001 mögliche Beitragssatzeffekte modellhaft 
berechnet, die sich bei einer Integration von sämtlichen Selbstständigen im 
Alter von 64 Jahren oder jünger ergäben. Demnach hätte der Beitragssatz im 
ersten Jahr nach Einführung der erweiterten Versicherungspflicht aufgrund 
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der zusätzlichen Beitragseinnahmen um 1,4 Punkte gesenkt werden können. 
Bereits im nächsten Jahr wäre jedoch über den Beitragssatzfaktor eine Kor-
rektur um 0,3 Punkte erfolgt. Da in den weiteren Jahren nach und nach auch 
selbstständig erwerbstätige Versicherte in den Ruhestand wechseln, würde 
der Entlastungseffekt (nach der Modellrechnung des Sachverständigenrats) 
bis zum Jahr 2032 vollständig abschmelzen. Danach würde der Beitragssatz 
bis zum Jahr 2050 sogar um bis zu 0,7 Prozentpunkte über das Niveau steigen, 
das für ein Szenario ohne erweiterte Versicherungspflicht unterstellt wurde 
(SVR, 2001, 160 f.). 

Ein anderes Bild zeichnen dagegen Simulationen jüngeren Datums. Demnach 
führt die Einbeziehung von sämtlichen bislang nicht versicherten Selbststän-
digen zu einer Beitragssatzentlastung um etwa 1 Prozentpunkt um das Jahr 
2020. Dieser Effekt schwächt sich ab dem Jahr 2029 leicht ab. In den Jahren 
2037 bis 2040 bleibt aber immer noch eine Entlastung gegenüber dem Refe-

Vermögensentwicklung im Lebenszyklus 
Median des Haushaltsnettovermögens je Erwachsenen im Jahr 2012 nach Altersgruppe und 
Erwerbsstatus des Haushaltsvorstands, in Euro 

Ruheständler: Zuordnung nach dem häufigsten oder letzten Erwerbsstatus des Haupteinkommensbeziehers 
vor Eintritt in den Ruhestand;
Haushaltsnettovermögen: Immobilien- und Sparvermögen einschließlich Versicherungen, Bausparguthaben 
und Betriebsvermögen, nach Abzug von Hypotheken und Konsumentenkrediten.
Daten: http://link.iwkoeln.de/317930 
Quellen: Niehues/Pimpertz, 2012, 29; SOEP, 2013a 

Abbildung 6

Un-/angelernte Arbeiter/Angestellte
Vorarbeiter/Meister
Selbstständige ohne Mitarbeiter
Selbstständige mit Mitarbeitern Beamte, gehobener Dienst

Angestellte mit Leitungsfunktion
Beamte, einfacher/mittlerer Dienst
Facharbeiter/Angestellte, einfache Tätigkeit

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

25 bis 34 35 bis 44 45 bis 54 55 bis 64 65 bis 74 75 und älter



44

renzszenario von 0,7 Prozentpunkten bei einem gleichzeitig um mindestens 
1 Prozentpunkt erhöhten Sicherungsniveau vor Steuern (Buslei et al., 2016, 
665). Würde die erweiterte Versicherungspflicht dagegen nur für neue Selbst-
ständige gelten, baut sich der Entlastungseffekt erst sukzessive bis auf  
0,6 Prozentpunkte im Jahr 2040 auf, wobei das Sicherungsniveau marginal 
steigt (Buslei et al., 2016, 666). 
 
Allerdings lassen sich diese Ergebnisse kaum mit der Aussage des SVR verglei-
chen. Denn während dessen Modellrechnung einen Zeitraum von 50 Jahren 
umfasst und damit die aufwachsenden Versorgungsansprüche von sämtlichen 
Selbstständigen berücksichtigt, ist der Betrachtungszeitraum der aktuellen 
Simulationsrechnung mit 25 Jahren deutlich kürzer. Folglich können in der 
erwähnten Studie auch nur die Versorgungsanwartschaften jener Selbststän-
digen abgebildet werden, die innerhalb des Betrachtungszeitraums in den 
Ruhestand wechseln. Wie der Effekt ausfällt, wenn schließlich auch die Kohor-
ten der heute jungen Selbstständigen Versorgungsansprüche geltend machen, 
bleibt offen. 

Deutlich wird in beiden Berechnungen, dass nach einer längeren Phase der 
Entlastung infolge der zusätzlichen Beitragseinnahmen dieser Effekt ab-
schmilzt. Ob eine dauerhafte Entlastung der Beitragszahler möglich wird, hängt 
davon ab, ob und in welcher Weise sich die Selbstständigen in den Merkmalen 
Alter, Einkommen und Rentenanwartschaften von der Gruppe der bisher Ver-
sicherten unterscheiden. Damit stellt sich die Frage nach der Bewertung inter-
generativer Wirkungen:

Von der Integration bislang nicht versicherter Selbstständiger würden zunächst 
alle Beitragszahler profitieren. Aber spätestens, wenn sich dieser Entlastungs-
effekt abschwächt oder gar ins Gegenteil verkehrt, bleiben jene Versicherten-
kohorten von steigenden Beitragssätzen verschont, die bis dahin in den Ruhe-
stand gewechselt sind. Weil der Entlastungseffekt in den ersten 15 Jahren am 
höchsten ist, profitieren ausgerechnet die Mitglieder der geburtenstarken Jahr-
gänge besonders stark, die ab dem nächsten Jahrzehnt nach und nach in den 
Ruhestand wechseln. Steht aber eine intergenerativ neutrale Verteilung der 
Lasten im Mittelpunkt des Interesses, müssten eher die Beitragszahler jüngerer 
Kohorten entlastet werden als die der rentennahen Kohorten (Pimpertz, 2016c).
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In beiden Modellrechnungen bleiben dynamische Effekte unbeachtet. Insbe-
sondere bei Selbstständigen mit geringem Einkommen kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass mit einsetzender Beitragspflicht ein Rückzug aus der Er-
werbstätigkeit in Erwägung gezogen wird, weil die drohenden Nettoeinkom-
menseinbußen nicht über höhere Marktpreise (teil-)kompensiert werden 
können. In diesem Fall würde das ursprüngliche Schutzmotiv konterkariert 
(Niehues/Pimpertz, 2012, 31). Aber selbst dann, wenn Selbstständige ihre Er-
werbstätigkeit auch bei einer Pflichtversicherung im gesetzlichen System auf-
rechterhalten, können Ineffizienzen auftreten, weil die Betroffenen zur Revi sion 
ihrer bisherigen Vorsorgeentscheidungen gezwungen werden. So berechtigt 
also die Forderung nach einer Ausweitung der Versicherungspflicht aus ord-
nungsökonomischer Sicht erscheint, sie sollte weder im Kontext der Armuts- 
prävention abhängig Beschäftigter noch in der Hoffnung auf eine nachhaltige 
Entlastung der Beitragszahler diskutiert werden.

Frühverrentungsanreize bei Teilrentenbezug vermeiden
Während die Vorschläge zur Anhebung des Sicherungsniveaus vor Steuern 
respektive zur Aufwertung der Rentenansprüche bestimmter Personengruppen 
eher kurativen Charakter haben, also erst nach Beendigung der Erwerbsphase 
greifen, verfolgt die Reform der Hinzuverdienstgrenzen bei Teilrentenbezug 
einen präventiven Ansatz. Ziel ist es, die Anreize für einen gleitenden Übergang 
in den Ruhestand zu verbessern. Dadurch sollen Fachkräfte in Teilzeitbeschäf-
tigung gehalten werden, die ansonsten vorzeitig aus dem Arbeitsleben schei-
den würden, oder animiert werden, über die Regelaltersgrenze hinaus zu ar-
beiten – beides in der Hoffnung, dass dadurch Versorgungslücken, die bei einem 
vorzeitigen Vollrentenbezug drohen, aus eigener Kraft geschlossen werden.

Bislang kann eine gesetzliche Rente nicht nur in vollem Umfang, sondern auch 
anteilig zu einem Drittel, zur Hälfte oder zu zwei Dritteln der bis dato erreichten 
Rentenanwartschaft vor Erreichen der Regelaltersgrenze bezogen werden  
(§ 42 SGB VI). Die Teilrente wird um die Abschläge bei vorzeitigem Rentenbezug 
reduziert. Anders als bei der vorgezogenen Vollrente, bei der die Hinzuver-
dienstmöglichkeit bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze auf die Mini-
job-Grenze beschränkt ist, erhöhen sich die Hinzuverdienstgrenzen bei Teil-
rentenbezug in Abhängigkeit vom Umfang der Inanspruchnahme. Jenseits der 
Regelaltersgrenze bestehen keine Restriktionen für den Hinzuverdienst. 
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Beiträge an die Gesetzliche Rentenversicherung, die auf der Basis des Hinzu-
verdiensts gezahlt werden, begründen bis zum Erreichen der Regelaltersgren-
ze zusätzliche Rentenanwartschaften. Diese erhöhen den bislang nicht in An-
spruch genommenen Rentenanteil, der mit Erreichen der Regelaltersgrenze 
abschlagfrei (oder zu einem späteren Zeitpunkt um die entsprechenden Zu-
schläge erhöht) in Anspruch genommen werden kann. Nach Erreichen der 
Regelaltersgrenze zahlen Versicherte keinen Arbeitnehmerbeitrag und können 
damit ihre Rentenanwartschaft auch nicht weiter erhöhen, obwohl der Arbeit-
geber bislang unverändert seinen Beitragsanteil abführen muss.

Die Berechnung der Hinzuverdienstgrenzen ist bislang kompliziert und für 
Laien kaum nachvollziehbar, berücksichtigt diese doch die persönlichen Ent-
geltpunkte der vergangenen drei Jahre, die jährlich aktualisierte Bezugsgröße 
im Sozialversicherungsrecht und die im Gesetz definierten Multiplikatoren für 
die verschiedenen Teilrentenstufen (§ 34 SGB VI). Überschreitet der Hinzuver-
dienst die jeweilige Grenze, wird die Teilrente auf die nächstniedrigere Stufe 
reduziert. 

In dieser komplizierten Berechnung der Hinzuverdienstgrenzen, dem abrupten 
Abstufen der Teilrente bei Überschreiten eben dieser Grenzen sowie der feh-
lenden Möglichkeit, über die Regelaltersgrenze hinaus Rentenanwartschaften 
zu bilden, werden die wichtigsten Hemmnisse für die Inanspruchnahme der 
Teilrente vermutet. Deshalb baut die Bundesregierung mit der Flexi-Rente 
vermeintliche Hemmnisse für die Inanspruchnahme ab (Bundesregierung, 
2016a). Demnach wird seit 2017 bei vorzeitigem Teilrentenbezug eine Freigren-
ze von 6.300 Euro pro Jahr für den Hinzuverdienst gelten – das entspricht der 
im Status quo gültigen Hinzuverdienstgrenze bei vorzeitigem vollem Renten-
bezug in Höhe eines Minijobs mit bis zu zwei Sonderzahlungen pro Jahr. Rei-
chen die Teilzeitentgelte über die Grenze von 6.300 Euro hinaus, wird die Teil-
rente stufenlos um 40 Prozent gekürzt. Darüber hinaus soll den Teilrentnern 
die Option eingeräumt werden, zusätzliche Rentenanwartschaften zu bilden, 
wenn sie über die Regelaltersgrenze hinaus in Teilzeit beschäftigt bleiben 
wollen. Dazu wird ihnen die Möglichkeit eingeräumt, einen regulären Arbeit-
nehmerbeitrag zur Rentenversicherung zu zahlen, der gemeinsam mit dem 
Arbeitgeberbeitrag zusätzliche Rentenanwartschaften generiert. Ob damit der 
Teilrentenbezug stärker in Anspruch genommen wird, bleibt offen. Bislang ist 
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das Modell nahezu bedeutungslos. Im Jahr 2014 nahmen kaum 0,3 Prozent 
der Neurentner diese Rentenart in Anspruch (Tabelle 4). Gut die Hälfte der 
Teilrenten wird im Alter von 63 Jahren erstmals beantragt, ein weiteres Viertel 
im Alter von 64 Jahren. Rechnet man die durchschnittlichen Rentenzahlbeträ-
ge für die drei Stufen des Teilrentenbezugs auf einen Vollrentenanspruch um, 
dann liegen diese Werte trotz Abschlägen über dem Durchschnittswert der 
Vollrenten. Allerdings verbietet sich angesichts der geringen Fallzahl von we-
niger als 2.200 eine Verallgemeinerung der empirischen  Befunde.

Vielmehr stellt sich die Frage nach den Ursachen für die offensichtlich geringe 
Attraktivität dieses Instruments. Denn die Möglichkeit zum Teilrentenbezug in 

Voll und Teilrentenbezug Tabelle 4
Rentenzugang im Jahr 2014

Rente wegen Alters
Vollrenten Teilrenten

Anzahl 812.455 2.176
Im Alter von … Jahren
60 17.436 84
61 8.991 89
62 41.915 169
63 214.605 1.107
64 70.102 500
65 391.577 226
66 und mehr 76.829 1
Durchschnittlicher monatlicher Rentenzahlbetrag, in Euro
Männer
1/3 – 346
1/2 – 506
2/3 – 752
Insgesamt 976 544
Frauen
1/3 – 257
1/2 – 375
2/3 – 504
Insgesamt 533 363

Renten wegen Alters: einschließlich Renten für langjährig und besonders langjährig Versicherte, wegen 
Arbeitslosigkeit, nach Altersteilzeit, für Frauen und für langjährig unter Tage Beschäftigte;
Rentenzahlbetrag: gerundet, nach Abzug des Rentneranteils an den Kranken- und Pflegepflicht-
versicherungsbeiträgen, vor Steuern.
Quellen: Deutsche Rentenversicherung, 2015c; eigene Berechnungen
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Kombination mit einer Teilzeitbeschäftigung besteht bereits seit 1992. Mögli-
cherweise liegt die geringe Nachfrage nicht in bürokratischen Hemmnissen, 
sondern darin begründet, dass das Modell in den vergangenen Dekaden unter 
anderem mit dem staatlich subventionierten Altersteilzeitmodell konkurriert 
hat. Das wurde allerdings in fast neun von zehn Fällen als Blockzeitmodell 
nachgefragt und damit faktisch zu einem vorzeitigen Ausscheiden aus dem 
Erwerbsleben genutzt statt für einen gleitenden Übergang in den Ruhestand 
(Pimpertz/Schäfer, 2009, 20 f.). 

Möglicherweise ist die geringe Nachfrage aber auch damit zu erklären, dass 
die Arbeitnehmer Einbußen bei ihrer Rentenanwartschaft scheuen, die aus 
den verringerten Beitragszahlungen bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze 
und den Abschlägen zulasten der vorzeitig bezogenen Teilrente resultieren. 
Dann stellt sich aber grundsätzlich die Frage nach dem Sinn einer Reform des 
Teilrentenbezugs, weil die Versicherten ohnehin Vollzeitbeschäftigung präfe-
rieren und eine Armutsprävention über dieses Instrument kaum sinnvoll ge-
lingen kann. Nicht zuletzt deshalb sollte das Teilrentenmodell so gesteuert 
werden, dass daraus in keinem Fall Frühverrentungsanreize für jene Beschäf-
tigten entstehen, die ohne zusätzliche Anreize bereit und in der Lage sind, in 
Vollzeit bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze zu arbeiten und eigenverant-
wortlich für das Alter vorzusorgen.

Auch deshalb wird argumentiert, dass der Hinzuverdienst gänzlich freigestellt 
werden kann, wenn Abschläge bei vorzeitigem Rentenbezug versicherungs-
mathematisch fair kalkuliert werden. Denn solange die Versicherten die Kosten 
ihres vorzeitigen Rentenbezugs selbst tragen, kann ihnen die Wahl des Ren-
tenzugangsalters im Rahmen der bestehenden Grenzen freigestellt bleiben. 
Allerdings führt dieses Argument zu einem weiteren Problem, das in der Wech-
selwirkung von Regelaltersgrenze und versicherungsmathematisch fairen Ab-
schlägen begründet ist (vgl. dazu Kroker/Pimpertz, 2003). 

In der Regel werden die Abschläge kalkuliert, indem die zu erwartenden Kosten 
eines vorgezogenen Rentenbezugs über die zu erwartende Rentenbezugszeit 
verteilt werden. Am Ende der Rentenbezugszeit ist die Gemeinschaft der Bei-
tragszahler im Idealfall neutral gestellt. Was bedeutet aber neutral? In einer 
unkonventionellen Variante kann man die Vorgabe einer Regelaltersgrenze 



49

nicht nur als implizite Norm verstehen, sondern das vorzeitige (Teil-)Ausschei-
den aus dem Erwerbsleben als deviantes Verhalten. Nach diesem Verständnis 
würde die Versichertengemeinschaft zum einen durch das geringere Anspruchs-
niveau aufgrund der fehlenden Beitragszeiten begünstigt, zum anderen aber 
aufgrund der fehlenden, ursprünglich erwarteten Beitragszahlungen benach-
teiligt. Folglich müsste auch der fiktive Beitragsausfall in der Kalkulation be-
rücksichtigt werden, damit ein Beitragssatz, der ohne vorgezogenen Renten-
bezug kalkuliert wurde, stabilisiert werden kann. Dies hätte zur Folge, dass die 
Abschläge höher ausfielen (Kroker/Pimpertz, 2003, 31; Vossler/Wolfgramm, 
2008). 

Dieses Vorgehen wird aber in der wissenschaftlichen Literatur überwiegend 
abgelehnt. Alternativ kann nämlich argumentiert werden, dass die Arbeitsan-
gebotsentscheidung den Individuen in einer liberalen Gesellschaftsordnung 
freigestellt ist. Folglich sind mögliche Beitragsausfälle bei der Berechnung von 
Abschlägen zu ignorieren, weil a priori nicht von einer Beitragszahlung bis zum 
Erreichen der Regelaltersgrenze ausgegangen werden kann. Demnach müsste 
die Kalkulation der Abschläge auf die Verteilung der vorgezogenen (und um 
die fehlenden Beitragszeiten reduzierten) Rente auf die verbleibende Lebens-
erwartung beschränkt bleiben. 

Allerdings kann die Arbeitsangebotsentscheidung durch die Option auf einen 
vorgezogenen Rentenbezug verzerrt werden. Das wird deutlich, wenn man die 
Entscheidung in unterschiedlichen Lebensaltern vergleicht: Während das frei-
willige Ausscheiden aus dem Erwerbsleben in einem jüngeren Alter als  
63 Jahren zur Konsequenz hat, dass der Lebensunterhalt aus alternativen 
Quellen finanziert werden muss, wird diese Konsequenz im rentennahen Alter 
durch die Aussicht auf einen möglichen Teilrentenbezug gemildert. Dies dürf-
te vor allem in jenen Haushaltskonstellationen eine Rolle spielen, in denen die 
Freizeitpräferenz steigt, zum Beispiel weil der Ehepartner bereits in den Ruhe-
stand gewechselt ist, der Wunsch nach mehr gemeinsamer Freizeit deshalb 
dringender wird und das gemeinsame Alterseinkommen bereits ein hinrei-
chendes Niveau erreicht hat. Wollte man diesen Einfluss eliminieren, müsste 
– um in der liberalen Argumentation konsistent zu bleiben – gänzlich auf die 
Option eines Teilrentenbezugs verzichtet und der Einkommensverlust eigen-
verantwortlich finanziert werden. 
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Diese gedankliche Übung mag artifiziell anmuten, zumal das Teilrentenmodell 
bislang kaum nachgefragt wird. Sie macht aber deutlich, dass mit der Flexi-Ren-
te eine Güterabwägung verbunden ist. Denn während mit einer steigenden 
Regelaltersgrenze implizit die Erwartung einhergeht, dass die Versicherten 
länger arbeiten und Beiträge entrichten, kann die Option auf einen Teilrenten-
bezug je nach Ausgestaltung auch das Gegenteil bewirken, nämlich einen 
vorzeitigen Teilrückzug aus dem Erwerbsleben. Sind höhere Abschläge nicht 
gewünscht, ist zumindest eine Begrenzung des Hinzuverdiensts, wie ihn die 
Bundesregierung mit dem Modell einer Flexi-Rente vorsieht, sinnvoll. Unter 
der Prämisse, dass eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit unabdingbar ist, 
um die Gesetzliche Rentenversicherung nachhaltig finanzieren zu können, 
markiert die Regelaltersgrenze gleichzeitig den Übergang vom Arbeitsleben in 
den Transferbezug. Deshalb sollte von der Möglichkeit, weitere Rentenanwart-
schaften nach Erreichen dieser Grenze zu generieren, abgesehen werden – 
unbenommen der Möglichkeit, die Vollrente erst später und um entsprechen-
de Zuschläge aufgewertet in Anspruch zu nehmen.

Exkurs: Aufwandsneutrale Rentenrechtsangleichung
Im Kontext der aktuellen Reformdiskussion wird auch die Angleichung des 
Rentenrechts zwischen Ost- und Westdeutschland thematisiert. Nach dem 
jüngsten Referentenentwurf zu einem „Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz“ 
soll die Lücke zwischen den aktuellen Rentenwerten für Ost- und Westdeutsch-
land zunächst im Jahr 2018 halbiert und dann im Jahr 2020 vollständig ge-
schlossen werden (Bundesregierung, 2016b). Parallel dazu wird die bisherige 
Hochwertung der ostdeutschen Arbeitsentgelte zunächst angepasst, sie entfällt 
ab 2020 gänzlich. Die stufenweise Anhebung des aktuellen Ost-Rentenwerts 
auf das Westniveau führt allerdings laut Referentenentwurf zu dauerhaften 
Mehrbelastungen von zunächst 1,8 Milliarden Euro im Jahr 2018 (und 2019) 
sowie von knapp 3,9 Milliarden Euro ab dem Jahr 2020.

Obwohl zwischen der Angleichung der Rentenberechnung und dem Ziel der 
Armutsprävention sachlich kein direkter Zusammenhang besteht, werden 
beide Ziele in der medialen Berichterstattung oftmals miteinander vermengt. 
Dies resultiert auch aus einem verkürzten und damit irreführenden Vergleich, 
der lediglich auf die aktuellen Rentenwerte für Ost- und Westdeutschland fo-
kussiert, aber die Hochwertung ostdeutscher Arbeitsentgelte ausblendet. Da-
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durch kann der Eindruck entstehen, dass Rentner in den neuen Bundesländern 
systematisch benachteiligt und deshalb eher armutsgefährdet seien. Tatsäch-
lich kann aber auch der entgegengesetzte Fall eintreten, denn im Zusammen-
spiel von unterschiedlichen Bemessungsgrenzen und der Hochwertung ost-
deutscher Verdienste erzielt ein Arbeitnehmer in den neuen Bundesländern 
bei gleichem Arbeitsentgelt eine höhere Rentenanwartschaft als ein westdeut-
scher Vergleichsfall (Kochskämper, 2016c, 1). 

Dieses Missverständnis wird durch den aktuellen Gesetzesentwurf noch un-
terstützt. Denn die berechneten Mehrausgaben resultieren im Wesentlichen 
aus einer Begünstigung ostdeutscher Rentner. Dies erweckt den Eindruck, dass 
mit der Beseitigung der Ungleichbehandlung auch ein Gerechtigkeitsdefizit 
geheilt werde und durch die Rentenaufwertung mittelbar auch Armutspräven-
tion betrieben werden könne. Technisch resultiert die Begünstigung ostdeut-
scher Rentner aus der Tatsache, dass weder die geplante Halbierung des Ab-
stands zwischen den aktuellen Rentenwerten im Jahr 2018 noch die vollstän-
dige Angleichung in einem zweiten Schritt der tatsächlichen Entwicklung der 
Arbeitsentgelte folgen. 

Ökonomisch wie sozialpolitisch ist eine Aufwertung der ostdeutschen Anwart-
schaften problematisch, da diese Zusatzlasten dauerhaft von den Beitragszah-
lern zu schultern sind, die ohnehin durch die Folgen des demografischen Wan-
dels besonders belastet werden. Dabei muss die grundsätzliche Frage gestellt 
werden, warum Lohnunterschiede lediglich zwischen den alten und neuen 
Bundesländern betrachtet werden sollen. Denn auch in Westdeutschland tre-
ten signifikante Unterschiede zwischen den Regionen zutage (Kochskämper, 
2016c). Welche regionalen Abgrenzungen sollen dann aber für ein solidarisches 
Sicherungssystem gelten? Kommt man zu dem Schluss, dass das Solidarprin-
zip einheitlich für das gesamte Bundesgebiet umgesetzt werden soll, spricht 
die bisherige rentenrechtliche Gleichbehandlung von westdeutschen Regionen 
mit unterschiedlichen Entgeltniveaus dagegen, nun ostdeutsche Versicherte 
im Rahmen des Überleitungsprozesses selektiv zu begünstigen.

Dabei existiert mit dem Stichtagsmodell des SVR, das eine Umbasierung ren-
tenrechtlich relevanter Größen auf bundesweite Durchschnittswerte beinhal-
tet, eine aufwands- und zum Stichtag verteilungsneutrale Variante für die 
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Angleichung der Rentenberechnung (SVR, 2008, 376 f.; einen Überblick über 
weitere Vorschläge bietet Geyer, 2016). Die Ausführungen der Sachverständigen 
offenbaren allerdings, dass die Rechtsangleichung mit verteilungspolitischen 
Unwägbarkeiten verbunden bleibt, weil die Frage der Besser- oder Schlechter-
stellung auf Dauer davon abhängen wird, ob und wie sich die Lohndynamik in 
Ost- und Westdeutschland künftig unterscheidet (SVR, 2008, 378). 

Deutlich wird, dass die Frage der Rentenüberleitung losgelöst von der Frage 
nach der Armutsprävention zu diskutieren ist. Führt die Angleichung der Ren-
tenberechnung in Ost- und Westdeutschland zu einer systematischen Begüns-
tigung ostdeutscher Rentner, kommt dies ökonomisch einer selektiven Erhö-
hung des Rentenniveaus gleich. Dem können aber alle Argumente entgegen-
gehalten werden, die bereits im Kontext einer allgemeinen Erhöhung des Si-
cherungsniveaus diskutiert worden sind. 

Drittes Zwischenergebnis

Ob eine allgemeine Anhebung des Sicherungsniveaus vor Steuern oder eine 
selektive Begünstigung von niedrigen Rentenanwartschaften – die Diskus-
sion hat deutlich machen können, dass mit beiden Vorschlägen keine treff-
sichere Armutsprävention gelingen kann und mit erheblichen Streuverlus-
ten zu rechnen ist. Bereits diese mangelnde Treffsicherheit schränkt ohne 
Not die Möglichkeiten einer gezielten Hilfe zugunsten Bedürftiger ein. Au-
ßerdem führen die daraus resultierenden Finanzierungserfordernisse zu 
weiter steigenden Beitragssätzen und belasten damit die jüngeren Kohorten 
über die ohnehin erwartete Entwicklung hinaus. Drohende Anpassungsre-
aktionen auf dem Arbeitsmarkt können die Beschäftigungs- und Einkom-
menschancen künftiger Beitragszahlerkohorten nachhaltig beeinträchtigen. 
Damit wird aber deutlich, dass die Akzeptanz der Gesetzlichen Rentenver-
sicherung nicht allein von der Entwicklung des Versorgungsniveaus abhängt, 
sondern auch von der Entwicklung der Beitragslasten. Denn eine umlage-
finanzierte Alterssicherung kann ihre Funktion nur dann dauerhaft erfüllen, 
wenn auch die Beitragszahler in der Zukunft bereit sein werden, die Finan-
zierungslasten einer solidarischen Versicherung zu tragen.

Deshalb sollte auch eine Ausweitung der Pflichtversicherung auf (Solo-)- 
Selbstständige (und Beamte) nicht mit der Hoffnung verknüpft werden, die 
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demografisch bedingten Probleme in der umlagefinanzierten Rentenversi-
cherung zu lösen, selbst wenn eine Integration bislang nicht versicherter 
Gruppen aus ordnungsökonomischer Perspektive wohl begründet ist. Denn 
auch diese Gruppen unterliegen den gleichen demografischen Trends. Zwar 
mag der Beitragssatz vorübergehend reduziert werden können. Davon pro-
fitieren aber vor allem die Mitglieder der geburtenstarken Jahrgänge. Sobald 
mit ihnen auch die neu hinzugekommenen Beitragszahler in den Ruhestand 
wechseln, müssen deren Ansprüche aber im gesetzlichen System zusätzlich 
alimentiert werden. Deshalb sollten mit Blick auf die jüngeren Kohorten 
Maßnahmen erwogen und ergriffen werden, die angesichts der ohnehin 
steigenden Belastungen für eine dauerhafte Begrenzung der Finanzierungs-
erfordernisse sorgen können.

Unter der Prämisse, dass eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit notwen-
dig ist, um die Gesetzliche Rentenversicherung nachhaltig finanzieren zu 
können, sind weitere Reformansätze wie die Flexi-Rente streng daraufhin 
zu überprüfen, keine neuen Frühverrentungsanreize zu begründen.

Ergänzende Altersvorsorge

Die gesetzliche Rente der Arbeitnehmer soll durch die beiden Säulen der be-
trieblichen Altersvorsorge und der geförderten Privatvorsorge ergänzt werden. 
Beide Elemente sind – abgesehen von der obligatorischen Vorsorge im öffent-
lichen Dienst und von tarifvertraglich geregelten Verpflichtungen – grundsätz-
lich freiwillig. Vor dem Hintergrund eines sinkenden gesetzlichen Sicherungs-
niveaus kommt der ergänzenden Vorsorge eine wachsende Bedeutung für die 
Alterssicherung zu. Um die abhängig Beschäftigten verstärkt zur ergänzenden 
Vorsorge anzuleiten, wurden mit der Reform des gesetzlichen Systems Anfang 
des letzten Jahrzehnts zeitgleich die sogenannte Riester-Rente – ein Konzept 
aus steuerlicher Förderung, Subventionierung und Anlageregulierung privaten 
Vorsorgesparens – sowie ein Anspruch auf Entgeltumwandlung und mit dem 
Pensionsfonds ein weiterer Durchführungsweg für die betriebliche Altersvor-
sorge eingeführt. Mit dem aus verfassungsrechtlichen Gründen initiierten 

4
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Übergang zu einer nachgelagerten Besteuerung gesetzlicher Renten wurde 
schließlich eine weitere Kategorie förderfähiger Altersvorsorgeprodukte kre iert, 
die Rürup- oder Basis-Rente. Diese wird über die erweiterte Anrechenbarkeit 
von Vorsorgeaufwendungen im Rahmen der Einkommensbesteuerung geför-
dert. Hier gelten ähnliche Verwendungsauflagen wie für die Riester-Rente, sie 
ist aber einem erweiterten Personenkreis zugänglich.

Nach gut einem Jahrzehnt auf diesem rentenpolitischen Kurs wächst in der 
Öffentlichkeit die Sorge, dass sich die Bürger nicht in ausreichendem Maß in 
der betrieblichen Alters- und geförderten Privatvorsorge engagieren und 
 deshalb gesetzliche Rentner künftig vermehrt von Altersarmut bedroht sein 
werden. Neben der Diskussion um die Reform der gesetzlichen Versorgung 
werden deshalb auch Ansätze zur Weiterentwicklung der ergänzenden Vorsor-
ge diskutiert. 

4.1 Verbreitung betrieblicher und privater Altersvorsorge
Bevor Handlungsoptionen identifiziert und diskutiert werden können, gilt es 
zunächst, empirische Befunde zur Verbreitung der verschiedenen Vorsorge-
formen einzuordnen. Denn für unterschiedliche Vorsorgeformen werden die 
Daten meist auf Personenebene erhoben oder als Einzelverträge gezählt. Das 
erschwert eine Interpretation, sobald Armutsprävention im Fokus steht. Denn 
zum einen werden Armutsrisiken im Haushaltskontext beurteilt. Dabei ist zu 
vermuten, dass Paarhaushalte nicht nur die innerfamiliäre Arbeitsteilung ge-
meinsam planen, sondern auch die Altersvorsorge. Deshalb können Befunde, 
die die Verbreitung einzelner Vorsorgeformen auf der Personenebene messen, 
zu systematischen Fehlinterpretationen führen. Zum anderen wirkt die Ver-
mögensbildung auch jenseits der zweiten und dritten Säule armutspräventiv, 
weshalb eine Konzentration auf die geförderten Vorsorgeformen in die Irre 
führen kann (vgl. Übersicht 1, Kapitel 2.2).

Eingeschränkte Aussagekraft personenbezogener Befunde
Nach Angaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) lag der 
Bestand an Verträgen, die über die Riester-Zulage beziehungsweise über die 
steuerliche Berücksichtigung der Prämien gefördert werden, nach dem ersten 
Halbjahr 2016 bei knapp 16,5 Millionen. Während die Zahl seit der Einführung 
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im Jahr 2001 zunächst rasant bis auf 15,4 Millionen Verträge im Jahr 2011 
angestiegen ist, blieb der Bestand seit dem Jahr 2014 nahezu unverändert. 
Gleichzeitig schätzt das BMAS (2016c) den Anteil der Verträge, für die im jewei-
ligen Berichtszeitraum kein Beitrag gespart wurde, auf rund ein Fünftel. Dem-
nach würden aktuell rund 13,2 Millionen Verträge aktiv angespart. Bei den 
geschätzt 3,3 Millionen übrigen Verträgen bleibt offen, aus welchen Motiven 
die Versicherten ihre Beitragszahlung temporär oder dauerhaft ausgesetzt 
haben. Ebenso bleibt im Dunkeln, in welchem Umfang die Versicherten in 
dieser Anlageform sparen oder bislang gespart haben. Ist das Glas also halb 
voll oder halb leer? Eine weiterführende Interpretation ist ohne Einbeziehung 
des Haushaltskontexts nicht möglich; Aussagen über die Rolle der geförderten 
Privatvorsorge beschränken sich deshalb meist auf Modellrechnungen (zum 
Beispiel BMAS, 2012, 174 ff.).

Mit Blick auf die Verbreitung der betrieblichen Altersvorsorge erlauben insbe-
sondere amtliche Quellen keinen Rückschluss darauf, ob das Engagement der 
Arbeitnehmer ausreicht, um Armutsrisiken im Alter zu minimieren (einen Über-
blick liefern Beznoska/Pimpertz, 2016, 4 ff.). Auch die im Auftrag des BMAS 
durchgeführte Trägerbefragung vermag zentrale Fragen nicht zu beantworten. 
Zwar werden alle Zusagen und Einzelverträge erfasst, die in den fünf Durch-
führungswegen getroffen und abgeschlossen wurden (BMAS, 2015). Weil aber 
einzelne Personen mehrere Versicherungsverträge abschließen können, muss 
der Verbreitungsgrad geschätzt werden. Möglicherweise weist die Trägerbe-
fragung deshalb mit fast 60 Prozent den im Vergleich zu anderen Quellen 
höchsten Verbreitungsgrad unter den sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten auf (vgl. Beznoska/Pimpertz, 2016, 5 und die dort zitierten Quellen). 

Vorsorgeverhalten im Haushaltskontext
Ungeklärt bleibt, ob und wie verschiedene Vorsorgealternativen miteinander 
kombiniert werden. Einblicke in das Sparverhalten der Haushalte lassen sich 
erst gewinnen, wenn die Vorsorgeentscheidungen direkt beobachtet werden. 
Dies ermöglicht eine Auswertung von Haushaltsdaten, wie sie etwa im Rahmen 
des SOEP erhoben werden. Allerdings ist der Ansatz bislang kaum etabliert, 
nicht zuletzt, weil erst mit der Version 30 (Einkommensdaten aus dem Jahr 
2013) Personen systematisch zur betrieblichen Vorsorge und geförderten Pri-
vatvorsorge befragt wurden. Andere Datenquellen wie die SAVE-Studie (Sparen 
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und Altersvorsorge in Deutschland) erfragen das Vorsorgeverhalten zwar bereits 
seit über einem Jahrzehnt. Allerdings ist die Zahl der befragten Haushalte 
deutlich geringer und eine Einordnung in das soziodemografische Umfeld im 
Vergleich zum SOEP aufgrund einer geringeren Anzahl an Merkmalen sowie 
Beobachtungen nur mit Einschränkungen möglich.

Erste Befunde zur Verbreitung ergänzender Vorsorge im Haushaltskontext, die 
sich aus der Auswertung von SOEP-Daten ergeben, werden im Folgenden re-
feriert (Beznoska/Pimpertz, 2016, 7 ff.). Einschränkend ist darauf hinzuweisen, 
dass absolute Werte nur unter Vorbehalt interpretiert werden können. Denn 
es lässt sich nicht kontrollieren, ob die Haushalte ihr Vorsorgeverhalten ange-
sichts der komplexen Materie immer sachlich korrekt darlegen (Coppola/Lam-
la, 2013, 112), vor allem wenn sie dazu erstmalig befragt wurden.

• Im Durchschnitt verfügen 47,5 Prozent aller Haushalte mit sozialversiche-
rungspflichtigem Haupteinkommensbezieher über mindestens eine Form 
der betrieblichen Altersvorsorge. Bezieht man die gleiche Verteilung auf 
Einzelpersonen, ergibt sich ein um 10 Punkte niedrigerer Wert.

• Bis zu der Altersklasse der 35- bis 44-Jährigen steigt die Verbreitung der 
betrieblichen Altersvorsorge steiler an als in den folgenden Lebensphasen. 
Die Verbreitung ist am höchsten in dem Jahrzehnt vor dem Erreichen der 
Regelaltersgrenze, wobei dieses Ergebnis durch Kohorteneffekte beeinflusst 
sein kann. Eine mögliche Erklärung: In jungen Lebensjahren stehen Motive 
wie die Finanzierung einer Ausbildung, die Gründung eines eigenen Haus-
stands oder einer Familie im Vordergrund, ehe mit fortschreitender Etab-
lierung des privaten und beruflichen Umfelds der Altersvorsorge eine grö-
ßere Bedeutung beigemessen wird.

• Ebenfalls steigt die Verbreitung der betrieblichen Altersvorsorge mit stei-
gendem Einkommen, wobei auch hier auf Haushaltsebene höhere Werte 
festzustellen sind als auf der Ebene der Einzelpersonen.

• Rund 54 Prozent der Paarhaushalte mit einem sozialversicherungspflichti-
gen Haupteinkommensbezieher sorgen betrieblich vor. Die Quote steigt auf 
über 60 Prozent, wenn auch die zweite Person sozialversicherungspflichtig 
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arbeitet. Bei den Single- und Alleinerziehendenhaushalten liegt der Wert 
mit rund 49 Prozent niedriger.

• Arbeitslosigkeit scheint ein zentrales Hemmnis für die Verbreitung der be-
trieblichen Vorsorge zu sein. Das ist im Fall eines Single- oder Alleinerzie-
hendenhaushalts trivial, weil in Ermangelung einer arbeitsvertraglichen 
Grundlage keine Beiträge zur betrieblichen Vorsorge gezahlt werden können. 
Aber auch in Paarhaushalten mit sozialversicherungspflichtigem Hauptein-
kommensbezieher sinkt die Teilhabe signifikant, sobald die zweite Person 
arbeitslos ist. Dagegen weicht der Verbreitungsgrad kaum von dem eines 
Doppelverdienerhaushalts ab, solange die zweite Person freiwillig erwerbs-
los oder nur geringfügig erwerbstätig ist.

• Drei von zehn Paarhaushalten mit sozialversicherungspflichtigem Haupt-
einkommensbezieher sorgen weder betrieblich vor noch verfügen sie über 
einen Riester-Rentenvertrag. In sieben von zehn Fällen liegt dagegen min-
destens eine der beiden Anlageformen vor, bei 37 Prozent der Paarhaushal-
te sind es sogar mindestens zwei Vorsorgeverträge. Dabei werden sowohl 
Riester-Verträge und Basisrenten-Verträge mit betrieblichen Vorsorgeformen 
kombiniert als auch zwei Verträge einer Anlagealternative abgeschlossen, 
und zwar auf beide Partner verteilt oder auch in einer Person vereint. 

Die Befunde werfen weiterführende Forschungsfragen auf, zum Beispiel auf 
welche Ursachen eine fehlende betriebliche Vorsorge zurückzuführen ist (zum 
Beispiel fehlendes Einkommen oder Lebensphaseneffekte). Aber bereits diese 
ersten Ergebnisse deuten auf ein diversifiziertes Vorsorgeverhalten hin. Deshalb 
ist es sinnvoll, weitere Alternativen wie private Renten- oder Lebensversiche-
rungsverträge mit in den Blick zu nehmen. Dazu bedarf es aber einer anderen 
Datenquelle, die alternative Optionen der Vermögensbildung ausweist. Auf 
der Basis der SAVE-Studie, die zwar eine deutlich kleinere Anzahl von Haus-
halten befragt, dafür aber sehr viel tiefer deren Anlageverhalten analysiert, 
ergibt sich folgendes Bild (Abbildung 7): Fast 74 Prozent der Single- und Allein-
erziehendenhaushalte und rund 86 Prozent der Paarhaushalte sorgen mit ei-
nem Vertrag oder in Kombination mehrerer Verträge betrieblich vor, in Form 
einer geförderten Privatvorsorge (Riester-Rente) und/oder in Form einer pri-
vaten Renten- beziehungsweise kapitalbildenden Lebensversicherung. Sind 
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beide Partner abhängig beschäftigt, steigt die Teilhabe sogar auf über 90 Pro-
zent. Lediglich wenn ein Haushaltsmitglied bereits im Ruhestand ist, sinkt der 
Verbreitungsgrad des Vorsorgesparens, er bleibt aber immer noch knapp über 
dem Niveau der Singlehaushalte.

Ob die gesetzlich Versicherten damit aber hinreichend vorsorgen, lässt sich 
nicht allein aus dem Verbreitungsgrad schließen. Dazu bedarf es weiterer 
Angaben zum Umfang der Vorsorgeanstrengungen. Das SOEP befragt die Haus-
halte zum Umfang ihrer Ersparnis, wobei explizit auf Vorsorgemotive Bezug 
genommen wird. Die Antworten der Haushalte beziehen dabei alle Anlagefor-
men ein, also auch solche, die nicht staatlich gefördert werden. Die Tilgung 
von Hypotheken wird allerdings nicht betrachtet, obwohl auch der Immobi-
lienerwerb im Sinne einer langfristigen Vorsorge interpretiert werden kann. 
Denn das mietfreie Wohnen in einer schuldenfreien Immobilie erzeugt im Alter 
einen impliziten Einkommensstrom in Höhe des ersparten Mietzinses.

Demnach sparen Haushalte mit einem sozialversicherungspflichtig beschäf-
tigten Erwachsenen im Durchschnitt gut 10 Prozent ihres verfügbaren Haus-

Verbreitung des Vorsorgesparens
Haushalte im Jahr 2013 mit mindestens einem Vertrag zur betrieblichen Altersvorsorge, 
geförderten privaten oder privaten Rentenversicherung, in Prozent   

Singlehaushalte: einschließlich Alleinerziehender; private Rentenversicherung: 
einschließlich kapitalbildender Lebensversicherung mit Verrentungsoption. 
Daten: http://link.iwkoeln.de/317931
Quellen: SAVE X, 2013; Beznoska/Pimpertz, 2016, 14

Abbildung 7

Singles Paare Paare, Paare, Paare, Paare,
 insgesamt  2. Person  2. Person  2. Person  2. Person
  angestellt selbstständig im Ruhestand geringfügig
     oder nicht
     erwerbstätig

73,9

86,3 90,7 94,9

74,7

87,3
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haltsnettoeinkommens, Haushalte mit zwei Erwachsenen nur etwas weniger 
(Tabelle 5). Die Ergebnisse variieren mit dem Erwerbsstatus, wobei auch hier 
der vorherige Befund bestätigt wird, dass unfreiwillige Arbeitslosigkeit der 
zweiten Person nachteilig auf das Vorsorgeverhalten wirkt. 

Sparquoten nach Haushaltskontext Tabelle 5
Ersparnis im Jahr 2013, in Prozent des verfügbaren Haushaltsnettoeinkommens 

Status des Haupteinkommensbeziehers
Sozialversi
cherungs
pflichtig

Selbst
ständig

Verbeamtet Insgesamt

Haushalte mit einem Erwachsenen 10,4 12,4 15,2 11,2
Haushalte mit 
zwei Erwachse-
nen, nach dem 
Status des 
zweiten

Selbstständig 7,0 10,6 6,5 8,3
Verbeamtet 29,7 13,7 14,0 21,4
Angestellt 9,8 10,7 12,5 10,1
Arbeitslos 3,4 4,5
Ruhestand 7,4 5,7 5,9 6,7
Geringfügig oder 
nicht erwerbstätig 9,4 13,8 10,9 10,2
Paarhaushalte 
insgesamt 9,7 10,8 11,4 10,1

Haushalte wurden explizit nach Ersparnissen und Vermögensbildung befragt, ohne Tilgung von Immobilien-
krediten, Vermögensauflösungen oder kreditfinanzierten Konsum;  
Leerfelder: geringe Fallzahl.
Quellen: SOEP, 2013b; Beznoska/Pimpertz, 2016, 15

Sparquoten der Haushalte nach Betriebsgröße Tabelle 6
Anzahl der Haushalte mit sozialversicherungspflichtig beschäftigtem Haupteinkommens-
bezieher, in 1.000 (jeweils erste Zeile); Ersparnis im Jahr 2013, in Prozent des verfügbaren 
Haushaltsnettoeinkommens (jeweils zweite Zeile) 

Betriebsgröße nach Mitarbeiterzahl
< 5 5–9 10–19 20–99 100–199 200–1.999 > 2.000 Insgesamt

Singles/
Alleiner-
ziehende

249,4 432,3 563,1 1.105,4 455,1 1.420,0 1.461,5 5.686,8

7,8 6,9 11,6 9,3 10,5 10,3 11,7 10,4
Paare 252,4 447,1 564,7 1.388,2 807,3 2.012,1 2.503,3 7.975,2

5,2 6,3 7,1 8,5 8,7 9,6 12,2 9,9
Insge-
samt

501,8 879,4 1.127,8 2.493,6 1.262,4 3.432,1 3.964,8 13.662,0
6,1 6,5 8,5 8,7 9,1 9,8 12,1 10,0

Haushalte wurden explizit nach Ersparnissen und Vermögensbildung befragt, ohne Tilgung von Immobilien-
krediten, Vermögensauflösungen oder kreditfinanzierten Konsum.
Quellen: SOEP, 2013b; Beznoska/Pimpertz, 2016 (zusätzliches Material)
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Schließlich deuten weitere Befunde darauf hin, dass nicht nur die Teilhabe an 
der betrieblichen Altersvorsorge (BMAS, 2012, 139), sondern auch das Vorsor-
geverhalten allgemein von der Betriebsgröße abhängt (Tabelle 6). Allerdings 
sollte ein möglicher Zusammenhang zunächst als Arbeitshypothese formuliert 
und eingehender untersucht werden. Bei diesen ersten Befunden wurden 
nämlich weder die Alters- noch die Qualifikations- und Einkommensstruktur 
der Versicherten kontrolliert. Weitere Faktoren können also neben der Betriebs-
größe Einfluss auf das individuelle Vorsorgeverhalten haben.

Viertes Zwischenergebnis
Das Gros der Haushalte engagiert sich mindestens in einer Vorsorgeform, 
die Sparquoten scheinen nach einer ersten Einschätzung eher unauffällig 
zu sein. Auf einen weiterführenden Diskussionsbedarf deuten allerdings die 
Befunde bezüglich der Arbeitslosigkeit der zweiten Person und einem mög-
lichen Einfluss der Betriebsgröße hin. Beide Indizien lassen sich jedoch nicht 
als Korrelation oder Kausalbeziehung im statistischen Sinne interpretieren; 
hierzu besteht Forschungsbedarf. Deshalb eignen sich die bisherigen em-
pirischen Befunde insbesondere nicht, um allgemeingültige Handlungs-
empfehlungen zu begründen, wie zum Beispiel Forderungen nach einer 
obligatorischen Privat- oder einer verpflichtenden betrieblichen Vorsorge 
(zur „Deutschland-Rente“ vgl. Demary/Pimpertz, 2016). 

4.2 Problematische Förderung „richtigen“ Sparens
Die Frage, warum manche weniger oder gar nicht betrieblich oder privat vor-
sorgen, führt über die empirische Evidenz hinaus zu anreiztheoretischen Über-
legungen. Denn die Haushalte müssen sich in einem Dickicht aus verschiede-
nen Vorsorgeoptionen orientieren, die sich nicht nur hinsichtlich der Kapital-
anlage- und Verwendungsmöglichkeiten unterscheiden, sondern auch hin-
sichtlich ihrer direkten und indirekten Förderung im Rahmen der abgaben-
rechtlichen Behandlung. Über diese Dimensionen ergibt sich eine hochkom-
plexe Anlageentscheidung (vgl. im Folgenden Kochskämper, 2016d).

Vielfalt betrieblicher und privater Vorsorgealternativen
In der zweiten Säule der Alterssicherung gibt es insgesamt fünf verschiedene 
Durchführungswege, die durch den Arbeitgeber, durch den Arbeitnehmer oder 



61

von beiden finanziert werden können. Seit 2001 existiert ein Rechtsanspruch 
auf Entgeltumwandlung, das heißt, Beschäftigte können eine (arbeitnehmer-
finanzierte) Form der betrieblichen Altersvorsorge einfordern, während die 
arbeitgeberfinanzierte Zusage freiwillig bleibt. Je nach Durchführungsweg gibt 
es verschiedene Konstrukte aus direkten Haftungsregeln und Anlagevorschrif-
ten, je nachdem, ob es sich um eine unmittelbare Versorgungszusage durch 
den Arbeitgeber handelt oder um eine mittelbare, die über eine eigenständige 
Einrichtung organisiert wird. Darüber hinaus können Beitragszusagen erfolgen 
– dabei haftet der Arbeitgeber im Umfang des Nominalwerts der gezahlten 
Beiträge, das Zinsrisiko trägt der begünstigte Arbeitnehmer – oder als Versor-
gungszusage, bei der der Arbeitgeber sowohl das Haftungs- als auch das Zins-
risiko übernimmt (zu den bilanziellen und steuerlichen Konsequenzen für 
Direktzusagen vgl. Hentze, 2016). Anwartschaften, die im Rahmen der betrieb-
lichen Vorsorge entstehen, sind grundsätzlich unverfallbar, auch wenn der 
Arbeitnehmer vor Erreichen des Rentenalters den Arbeitgeber wechselt. Eine 
Übertragbarkeit erreichter Ansprüche auf das neue Arbeitsverhältnis ist aber 
nur für die Direktversicherung, den Pensionsfonds und die Pensionskasse 
vorgesehen, wobei Arbeitnehmer keinen Anspruch auf die Fortführung des 
alten Vertrags durch den neuen Arbeitgeber haben. Sie müssen gegebenenfalls 
die bestehende Anwartschaft bis zum Erreichen der Altersgrenze ruhen lassen 
und dann selbstständig die Auszahlung beantragen. 

In der dritten Säule gibt es zertifizierte Anlageprodukte (Riester-Rente und 
Rürup-Rente), die im Gegensatz zu einer nicht zweckgebundenen Kapitalbil-
dung in der Leistungsphase auf eine Leibrente festgelegt sind. Abgesehen von 
der Vereinbarung einer Hinterbliebenenversorgung ist aber eine vorzeitige 
Auflösung oder Übertragung des Kapitals ausgeschlossen. Während die Bei-
träge zur Basisrente während der Ansparphase im Rahmen des Sonderausga-
benabzugs anrechenbar sind, wird die Riester-Rente grundsätzlich über staat-
liche Zulagen gefördert. Im Rahmen einer Günstigerprüfung wird ermittelt, ob 
ein Sonderausgabenabzug gegenüber der staatlichen Zulagengewährung 
vorteilhaft ist (§ 10 und §§ 82 ff. Einkommensteuergesetz – EStG). Darüber hi-
naus bieten auch alternative Formen der Vermögensbildung eine Leibrente 
(zum Beispiel durch Umwandlung einer kapitalbildenden Lebensversicherung) 
oder eine implizite Rentenzahlung (schuldenfreie eigengenutzte Immobilie), 
ohne dass diese als Altersvorsorgeprodukt zertifiziert und gefördert werden. 
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Aufgrund der unterschiedlichen steuerlichen Behandlung und Sozialabgaben-
pflicht während der Anspar- und Auszahlungsphase ergeben sich kaum nach-
vollziehbare Effekte, die es ex ante bei der Anlageentscheidung zu berücksich-
tigen gilt (Kochskämper, 2016d, 10 ff.). Je nach Lebenssituation können sich 
unterschiedliche Alternativen als effizient erweisen – abhängig von der Ent-
wicklung des Familienstatus, der Frage der innerfamiliären Arbeitsteilung und 
damit zusammenhängend der erwarteten Einkommensentwicklung oder der 
Erwartung möglicher Arbeitgeberwechsel im weiteren Verlauf des Berufslebens 
(Kochskämper, 2016d, 12 ff.). 

Wider eine selektive Förderung von Anlageformen
Angesichts dieser Komplexität setzt der Staat dennoch eindeutige Signale, 
welche Formen der Vorsorge er für sinnvoll erachtet. Mehr noch erweckt die 
aktuelle Reformdebatte den Eindruck, dass eine vermeintlich unzureichende 
Verbreitung einzelner Vorsorgeformen durch eine intensivere Förderung geheilt 
werden könne. Dabei gerät völlig aus dem Blick, dass die individuelle Entschei-
dung gegen eine geförderte Variante der Vorsorge Ausdruck einer rationalen 
Wahl zugunsten einer effizienteren und präferenzgerechten Alternative sein 
kann. Deshalb beschwört eine intensivere Förderung bislang nicht gewählter 
Produkte die Gefahr von Fehlallokationen herauf:

• So verfügen staatliche Akteure nicht über exklusives Wissen bezüglich der 
Effizienz oder Sicherheit einzelner Vorsorgealternativen. Im Gegenteil, erst 
in dem Zusammenspiel der Finanzmarktakteure werden Informationen 
entdeckt und können Anlagealternativen neu bewertet werden (so argu-
mentieren zum Beispiel Demary/Pimpertz, 2016). So führt zum Beispiel die 
aktuelle Niedrigzinsphase zu einer teilweisen Entwertung von Anlageent-
scheidungen, die in der Vergangenheit unter einer vermeintlich sicheren 
Renditeerwartung getroffen wurden. In diesem Fall kann sich eine selektive 
staatliche Förderung auf längere Sicht als ineffizient erweisen, weil sie auf 
lediglich temporär gültigen Erwartungen beruht (Münstermann, 2013, 10). 

• Je enger die Auswahl direkt oder indirekt geförderter Anlageformen, desto 
größer ist die Gefahr, dass Kapital in Produkte fließt, die sich als wenig effi-
zient erweisen. Denn solange die Förderung einer Anlageform den Rendi-
tenachteil gegenüber ungeförderten Alternativen kompensiert, drohen ef-
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fizientere Anlageformen vom Markt verdrängt zu werden (zur Kritik an der 
Riester-Rente vgl. Hagen/Kleinlein, 2011). 

• Darüber hinaus kann eine selektive Förderung dazu führen, dass Haushalte 
Produkte vermeiden, die eigentlich ihren individuellen Bedürfnissen ent-
sprechen. Dieser Einwand gilt besonders für Formen der betrieblichen Al-
tersvorsorge, die bei einem Arbeitgeberwechsel nicht fortgeführt werden 
können. Arbeitnehmer, die aufgrund ihrer Präferenz oder ihres beruflichen 
Anforderungsprofils mit einem häufigeren Arbeitgeberwechsel rechnen, 
können aufgrund der eingeschränkten Übertragbarkeit betrieblicher Vor-
sorgeverträge von der Wahl mancher Anlageformen abgehalten werden, 
obwohl diese unter anderen Voraussetzungen vorteilhaft erscheinen.

• Dabei ist bislang empirisch nicht einmal eindeutig belegt, ob die selektive 
steuerliche Förderung bestimmter Anlageformen zu einer nachhaltigen 
Erhöhung privater Ersparnis geführt hat (Börsch-Supan/Lührmann, 2000, 
38 ff.). Denn neben einem Substitutionseffekt zwischen heutigem und künf-
tigem Konsum löst die staatliche Förderung auch einen Einkommenseffekt 
aus, weil bei einem fixen Vermögensziel weniger gespart werden muss. 
Empirisch ist nicht nachgewiesen, welcher Effekt überwiegt. 

• Eine spezielle Betrachtung erfordert die Frage, ob Geringverdiener – unab-
hängig von der Auswahl bestimmter Anlageformen – selektiv gefördert 
werden sollten. Dem steht zunächst der Einwand entgegen, dass die Be-
dürftigkeitsvermutung nur im Haushaltskontext und unter Prüfung aller 
Einkommensquellen bestätigt werden kann. Dieser Einwand ließe sich aber 
zum Beispiel durch eine Rückerstattungspflicht der Zulage heilen, sollte sich 
ex post keine Bedürftigkeit ergeben. Allerdings ist auch dabei nicht sicher-
gestellt, ob die Zulage zusätzliche Sparanstrengungen auslöst oder lediglich 
zu einer Reduktion ohnehin geplanter Sparraten führt. Deswegen scheidet 
auch eine selektive Erhöhung der Zulagenförderung zugunsten von Gering-
verdienern aufgrund der drohenden Mitnahmeeffekte aus. 
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Fünftes Zwischenergebnis
Angesichts der Vielfalt möglicher Anlagealternativen, der daraus resultie-
renden Effizienzbewertungen und der grundlegenden Notwendigkeit, ein-
mal getroffene Vorsorgeentscheidungen je nach Entwicklung der individu-
ellen Lebensumstände zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, 
provoziert der Staat mit seiner selektiven Förderung einzelner Anlageformen 
ineffiziente Anlageentscheidungen. Dieses Problem lässt sich nur durch den 
Übergang zu einer anlageformneutralen Förderung lösen, für die eine nach-
gelagerte Besteuerung mit einem hinreichend hoch bemessenen Rahmen 
für die Anrechenbarkeit von Vorsorgeaufwendungen den geeigneten Rah-
men bietet. Insbesondere sollte der Gesetzgeber von einer engen Definition 
und Positivauswahl von Vorsorgeprodukten auf eine Negativauswahl wech-
seln, um so den Haushalten ein möglichst großes Spektrum für die Vorsor-
ge zu eröffnen, das diese auch bei wechselnden Lebensumständen nutzen 
können (Kochskämper, 2016d, 20). 

Leitlinien für den weiteren Reformkurs

Die Analyse verdeutlicht, dass die aktuelle Debatte um die Reform der Alters-
sicherung in die Irre führt. Denn das vorgebliche Ziel der Armutsprävention 
können die aktuell diskutierten Maßnahmen nicht treffsicher erreichen. Gleich-
zeitig provozieren sie Mitnahmeeffekte, sodass ohne Not Ressourcen für eine 
gezielte Hilfe zugunsten Bedürftiger verknappt werden. Angesichts der demo-
grafischen Herausforderungen, die ab dem nächsten Jahrzehnt in der umla-
gefinanzierten Rentenversicherung zu meistern sind, drohen mit einer falschen 
Reformpolitik zusätzliche Lasten für die jungen und künftigen Beitragszahler, 
die ohnehin in besonderem Maße gefordert sein werden. Eine solche Politik 
wäre auch aus politikökonomischen Erwägungen wenig zielführend – selbst 
wenn mancher Akteur mit Blick auf die anstehenden Wahlentscheidungen 
versucht sein mag, die rentennahen Jahrgänge und aktuelle Rentner zu be-
günstigen. Denn die Akzeptanz der Gesetzlichen Rentenversicherung hängt 
nicht nur von der Höhe der Leistungsversprechen ab, sondern auch von der 

5



65

Höhe der Finanzierungslasten, die damit einhergehen. Im Interesse einer nach-
haltigen Sicherung gesetzlicher Renten sind politische Entscheidungsträger 
also gut beraten, die vor über einem Jahrzehnt austarierte Lastverteilung 
zwischen Alt und Jung nicht kurzfristigen Kalkülen zu opfern. 

Haltelinie halten, Regelaltersgrenze anpassen
In der Gesetzlichen Rentenversicherung sollte deshalb der einmal eingeschla-
gene Kurs beibehalten werden. Mit der bestehenden Haltelinie für das gesetz-
liche Mindestsicherungsniveau von 43 Prozent und der Obergrenze für den 
Beitragssatzanstieg von 22 Prozent sind zwei zentrale Stellschrauben bereits 
seit über einem Jahrzehnt definiert. Die Regelaltersgrenze steigt bis zum Ende 
des nächsten Jahrzehnts auf 67 Jahre – kurzfristiger Handlungsbedarf besteht 
also nicht, zumal aus dem Absinken des gesetzlichen Sicherungsniveaus nicht 
zwingend ein erhöhtes Armutsrisiko im Alter resultiert. Vielmehr sollte eine 
weitere Anhebung der Regelaltersgrenze über das Jahr 2030 hinaus ins Auge 
gefasst werden. Damit kann das zahlenmäßige Verhältnis von Rentnern zu 
Beitragszahlern bei gegebenem Sicherungs- und Beitragssatzniveau stabilisiert 
werden.

Dabei ist dem Missverständnis vorzubeugen, dass mit einer längeren Lebens-
arbeitszeit ein sinkendes Versorgungsniveau kompensiert werden soll. Viel-
mehr müssen die Versicherten künftig länger arbeiten, um eine gesetzliche 
Versorgung auf reduziertem Sicherungsniveau zu realisieren. Dazu gilt es, den 
Modellfall des Standardrentners, der der Berechnung des Sicherungsniveaus 
zugrunde liegt, an die normativen Vorgaben der Regelaltersgrenze anzupassen – 
also die Zahl der unterstellten Beitragsjahre bis 2030 auf 47 zu erhöhen und 
danach weiter entsprechend den dann geltenden Vorgaben. Gleichzeitig ist 
die Rentenanpassungsformel neu zu justieren, damit auch bei einer längeren 
Erwerbsbiografie das angepeilte Sicherungsniveau vor Steuern von 43 Prozent 
erreicht wird. Praktisch ließe sich das zum Beispiel über eine höhere Gewich-
tung des Nachhaltigkeitsfaktors bewerkstelligen.

Anlageformneutrale Förderkulisse
Daneben muss die Förderkulisse für die ergänzende betriebliche und private 
Altersvorsorge entschlackt und vereinheitlicht werden, um die Gefahr von 
Fehlallokationen zu minimieren. Zudem wird damit den privaten Haushalten 
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nicht nur langfristige Planungssicherheit gegeben, sondern auch ein Höchst-
maß an Flexibilität eingeräumt, damit sie auch unter veränderten Lebensum-
ständen effizient und präferenzgerecht für das Alter vorsorgen können. Dazu 
sollte der Staat die Auswahl förderfähiger Alternativen nicht über eine Positiv-
liste unnötig einschränken. Die nachgelagerte Besteuerung bietet den geeig-
neten Förderrahmen; eine Beschränkung auf Leibrentenpläne und Produkte 
mit Verrentungsoption erscheint sinnvoll, wobei auch die Einbeziehung des 
Immobilienerwerbs in Erwägung zu ziehen ist.
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Kurzdarstellung

Mit dem planmäßigen Absinken des gesetzlichen Rentenniveaus wächst die 
Sorge vor einer Verbreitung von Altersarmut. Doch weder die Entwicklung der 
gesetzlichen Renten noch eine isolierte Betrachtung der betrieblichen oder 
privaten Altersvorsorge erlauben Rückschlüsse auf drohende Armutsrisiken 
im Alter. Dazu müssten alle Einkommensquellen im Haushalt betrachtet wer-
den. Eine treffsichere Armutsprävention kann deshalb auch nicht über ein 
höheres gesetzliches Sicherungsniveau oder eine Aufwertung niedriger An-
wartschaften gelingen; vielmehr drohen teure Mitnahmeeffekte. Stattdessen 
sollte der Gesetzgeber über das Jahr 2030 hinaus an den bestehenden Halte-
linien für die Entwicklung des Beitragssatzes und des Sicherungsniveaus fest-
halten. Dazu muss die Regelaltersgrenze weiter angehoben werden. Bei der 
Berechnung des Versorgungsniveaus sollte bereits heute die Anhebung der 
Altersgrenze auf 67 Jahre nachvollzogen werden. Die Förderkulisse für die 
betriebliche und private Vorsorge sollte zudem vereinheitlicht und der Krite-
rienkatalog für förderfähige Produkte entschlackt werden.

Abstract

There is increasing concern that the scheduled reduction in the level of state 
pensions will lead to more poverty among the elderly. However, neither the 
future development of state pensions nor an isolated view of company or 
private pensions justifies the conclusion that poverty looms in old age. For a 
true perspective, all a household’s sources of income need to be examined. 
Reliable poverty prevention can therefore be achieved neither by a higher 
level of statutory social security nor by a revaluation of low prospective bene-
fits. The consequences of such policies would be unnecessarily expensive as 
benefits were exploited by freeloaders. Instead, legislators should continue to 
adhere beyond 2030 to the existing brakes on both a decline in pension bene-
fits and a rise in contribution rates. This will require further rises in the pen- 
sionable age. The calculation of pension levels should include an immediate 
raising of the pensionable age to 67. Additionally, instruments for promoting 
company and private pensions should be standardized and the list of criteria 
rendering pension schemes eligible for favourable treatment rationalised.
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